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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Wie vom Ständerat im Rahmen der Rückweisung gefordert, wiederholte die SiK-SR im
Februar 2020 die Detailberatung der Vorlage zur Verstärkung des strafrechtlichen
Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität (Genehmigung und
Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit
dem dazugehörigen Zusatzprotokoll) unter Einbezug eines Mitberichts der RK-SR. Im
Zuge dessen beschloss sie, an allen ihren ursprünglichen Anträgen festzuhalten, wobei
die Anträge der RK-SR zum Teil von Minderheiten der SiK-SR vertreten wurden.
Der Ständerat beugte sich somit in der Frühjahrssession 2020 als Erstrat über den
Entwurf. Die Debatte beschränkte sich auf fünf neuralgische Punkte: Erstens stand die
Frage im Raum, ob beim Strafmass zwischen der Beteiligung an einer kriminellen und
der Beteiligung an einer terroristischen Organisation unterschieden werden soll, wie es
im Entwurf des Bundesrates mit Höchststrafen von fünf bzw. zehn Jahren vorgesehen
war, oder ob die Beteiligung an beiden Arten von Organisationen einheitlich mit
Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren geahndet werden soll, wie es die Mehrheit der SiK-SR
beantragte. Die Ratsmehrheit war der Ansicht, dass zwischen «gewöhnlichen»
kriminellen und terroristischen Organisationen kein grundsätzlicher Unterschied in der
Gefährlichkeit für die Gesellschaft bestehe und unterstützte den Antrag der
Kommissionsmehrheit.
Zweitens entschied die Kantonskammer, dass die Unterstützung einer solchen
Organisation in ihrer Tätigkeit generell, und nicht nur spezifisch «in ihrer
verbrecherischen Tätigkeit», strafbar sein soll. Sie folgte damit ihrer
Kommissionsmehrheit und dem Bundesrat und lehnte den entsprechenden
Minderheitsantrag Sommaruga (sp, GE), der beim geltenden Recht bleiben wollte und
auch von der Mehrheit der RK-SR unterstützt worden war, ab. Der Genfer Ständerat
hatte sich besorgt gezeigt, dass humanitäre Organisationen der Unterstützung einer
terroristischen Organisation beschuldigt werden könnten, wenn sie humanitäre Hilfe
leisteten, die vielleicht indirekt auch einer terroristischen Organisation zugutekomme.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte jedoch versichert, die neutrale und unabhängige
Hilfe an die Opfer von Konflikten bleibe straflos, denn der Vorsatz zur Unterstützung
der Organisation – in Form von Wissen und Willen – müsse zur Erfüllung des
Tatbestands gegeben sein.
Drittens bestätigte die Ständekammer den neuen Tatbestand des Anwerbens,
Ausbildens und Reisens im Hinblick auf eine terroristische Straftat und lehnte eine
Minderheit Zopfi (gp, GL) ab, für die die neue Bestimmung zu nah am
Gesinnungsstrafrecht lag. Die Justizministerin hatte dieses Argument nicht gelten
lassen, da nur das Anwerben, nicht aber das Sich-anwerben-lassen unter Strafe gestellt
werde, und damit eine breite Ratsmehrheit überzeugt.
Viertens erörterte die kleine Kammer die Möglichkeit zur vorzeitigen Übermittlung von
Informationen und Beweismitteln an ausländische Behörden zur Ermittlung in einem
Terrorismusverfahren, die der Bundesrat neu im Rechtshilfegesetz vorgesehen hatte.
Ständerat Beat Rieder (cvp, VS) verlieh mit seinem Einzelantrag den Einwänden des
Anwaltsverbands Ausdruck, diese neue Regelung gleiche einem «Dammbruch» beim
Rechtsschutz im Rechtshilfeverfahren, weil die Übermittlung von Informationen so
nicht mehr oder erst viel später richterlich überprüft werden könne und somit faktisch
alleine die Staatsanwälte über die Gewährung von Rechtshilfe entscheiden könnten. Um
den Rechtsschutz besser zu garantieren, beantragte er, die vorzeitige Übermittlung nur
zur Abwehr von schweren, unmittelbaren Gefahren für Leib und Leben – da sei, so
räumte er ein, «schnelles Handeln angesagt» – und nicht zur Abwehr jeglicher
auslieferungsfähiger Straftaten zu erlauben. Mit 26 zu 17 Stimmen folgte die
Ständekammer diesem Antrag Rieder; Bundesrätin Keller-Sutter hatte vergeblich
argumentiert, dass nicht alle Terrorakte eine direkte Gefahr für Leib und Leben
darstellten, so etwa Cyberattacken oder Angriffe auf die Infrastruktur, aber dennoch
enormen Schaden verursachen könnten.
Fünftens bestätigte die Ständeratsmehrheit den neuen Abschnitt über internationale
gemeinsame Ermittlungsgruppen im Rechtshilfegesetz und lehnte einen Einzelantrag
Hefti (fdp, GL) auf Streichung der entsprechenden Bestimmungen ab, nachdem die
EJPD-Vorsteherin erklärt hatte, es handle sich hierbei um die Niederschrift der bereits
gängigen Praxis.
In der Gesamtabstimmung nahm die kleine Kammer die gegenüber dem

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.03.2020
KARIN FRICK
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Bundesratsentwurf in zwei Punkten veränderte Vorlage einstimmig (bei acht
Enthaltungen) an. Stillschweigend stimmte sie auch der Abschreibung der beiden
Motionen 14.4187 zur Ratifizierung des Europaratseinkommens zur Verhütung von
Terrorismus und 15.3008 für wirksamere Strafbestimmungen zur Verfolgung der
organisierten Kriminalität zu. 1

Nachdem beide Räte den Bundesbeschluss über die Genehmigung und Umsetzung des
Europarats-Übereinkommens zur Terrorismusverhütung und des dazugehörigen
Zusatzprotokolls sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums
gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität einmal beraten hatten, wies die
Vorlage noch zwei inhaltliche Differenzen auf. Die erste betraf die explizite Ausnahme
der Tätigkeit humanitärer Organisationen aus dem Straftatbestand der organisierten
Kriminalität, die zweite die Voraussetzungen für die dynamische Rechtshilfe.
Der Ständerat behielt in der Herbstsession 2020 zunächst beide Differenzen bei, wobei
er dem Nationalrat in der Frage der Ausnahme für humanitäre Organisationen ein Stück
weit entgegenkam. Die Ratsmehrheit gewichtete die Gefahr der Kriminalisierung von
humanitären Aktionen höher als jene, dass die Unterstützung einer kriminellen oder
terroristischen Organisation als humanitäre Hilfe getarnt werden könnte und folgte mit
23 zu 17 Stimmen bei einer Enthaltung einer Minderheit Juillard (cvp, JU), die das
Anliegen des Nationalrats aufnahm, aber neu formulierte und das IKRK nicht mehr
explizit nannte. Die vorzeitige Übermittlung von Informationen und Beweismitteln an
ausländische Ermittlungsbehörden (sogenannte dynamische Rechtshilfe) wollte die
Ständekammer im Gegensatz zum Nationalrat aber nicht generell, wenn die
ausländischen Ermittlungen sonst unverhältnismässig erschwert würden, sondern nur
zur Abwendung schwerer und unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben sowie nur nach
schriftlicher Verpflichtung der ausländischen Behörden, sich an die Einschränkungen
zur Verwendung der übermittelten Informationen zu halten, erlauben. Damit liess der
Ständerat seine Kommissionsmehrheit mit 23 zu 19 Stimmen und einer Enthaltung auch
hier im Regen stehen und hielt an seinem letzten Beschluss fest, wie es eine Minderheit
Zopfi (gp, GL) beantragt hatte.
Der Nationalrat konnte mit der Version des Ständerates indes wenig anfangen und
entschied mit 111 zu 75 Stimmen bei 9 Enthaltungen, an seiner Ausnahmenorm für
humanitäre Organisationen, die das IKRK beispielhaft erwähnt, festzuhalten.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte sich abermals für die gänzliche Streichung der
Bestimmung ausgesprochen und gewarnt, die explizite Ausnahme humanitärer
Organisationen könnte ungewollt zur Straflosigkeit führen – etwa wenn ein Fahrer einer
humanitären Organisation nicht nur Personen transportiere, sondern auch Waffen für
eine Konfliktpartei schmuggle –, blieb damit jedoch Ruferin in der Wüste. Allerdings
bewegte sich die grosse Kammer bei der zweiten Differenz etwas auf ihre
Schwesterkammer zu, indem sie die dynamische Rechtshilfe auf Fälle von organisierter
Kriminalität oder Terrorismus beschränkte. Die darüber hinausgehenden
Einschränkungen des Ständerates waren indes gar nicht zur Diskussion gestanden; der
Kompromissvorschlag der Kommissionsmehrheit setzte sich mit 140 zu 55 Stimmen
gegen eine Minderheit Addor (svp, VS) durch, die beim Entwurf des Bundesrats bleiben
wollte. Justizministerin Keller-Sutter erklärte ihre Unterstützung für die Mehrheit «im
Sinne der Differenzbereinigung», bedauerte aber, dass die dynamische Rechtshilfe
damit in wichtigen Kriminalitätsfeldern wie Drogenhandel, Geldwäscherei und bei
Sexualdelikten ausgeschlossen sei.
Da sich die beiden Räte nun in beiden Streitpunkten einen Schritt näher gekommen
waren, unterstützte die SiK-SR die vorliegende «Einigungsversion», wie
Kommissionssprecher Daniel Jositsch (sp, ZH) erklärte. Sie beantragte ihrem Rat, beide
Differenzen auszuräumen, was dieser dann auch stillschweigend tat. In den
Schlussabstimmungen wurde der Bundesbeschluss vom Nationalrat mit 128 zu 34
Stimmen bei 34 Enthaltungen und vom Ständerat mit 37 zu 5 Stimmen bei 2
Enthaltungen angenommen. Die Fraktionen der SP und der Grünen vertraten damit
auch hier konsequent ihren bereits in der Eintretensdebatte geäusserten Standpunkt,
für die Einführung des Gesinnungsstrafrechts, die ihrer Ansicht nach mit dem Verbot
des Anwerbens, Ausbildens und Reisens im Hinblick auf eine terroristische Straftat
erfolge, nicht Hand zu bieten. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2020
KARIN FRICK
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Strafrecht

In der Herbstsession 2021 begann der Ständerat mit der Differenzbereinigung bei der
Harmonisierung der Strafrahmen. Dabei schloss er sich in zwei umstrittenen Punkten
dem Nationalrat an. Einerseits verzichtete die Ständekammer nun darauf, den Wortlaut
von Art. 42 StGB anzupassen, sodass bei Ersttäterinnen und Ersttätern mit günstiger
Prognose weiterhin «in der Regel» eine bedingte Strafe verhängt wird und nicht nur
verhängt werden «kann». Die Kommissionsminderheit hätte mit der Änderung den
Entscheidungsspielraum für das Gericht vergrössern wollen, wie deren Vertreter Stefan
Engler (mitte, GR) erklärte. Die Mehrheit beantragte, dem Nationalrat zu folgen und
beim geltenden Recht zu bleiben, weil damit eine Anpassung von 2007 rückgängig
gemacht würde, «obwohl die damalige Praxis betreffend Ersttäter mit der gleichen
Begründung wie heute kritisiert wurde», wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter anmerkte.
Mit der Kann-Bestimmung schriebe man nur wieder etwas ins Gesetz, «was schon
damals nicht so funktioniert hat, wie Sie es sich wünschen», kritisierte auch Mathias
Zopfi (gp, GL). Der Entscheid, die Änderung fallen zu lassen, fiel bei 20 zu 20 Stimmen
mit Stichentscheid des Ratspräsidenten Alex Kuprecht (svp, SZ). 
Andererseits stimmte der Ständerat mit 33 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung dem
Beschluss seiner Schwesterkammer zu, im sogenannten Raserartikel (Art. 90 Abs. SVG)
die Mindeststrafe zu streichen. Dass bei Raserdelikten immer eine Freiheitsstrafe von
mindestens einem Jahr, wenngleich möglicherweise bedingt, ausgesprochen werden
müsse, sei im Vergleich zu anderen Strafrahmen unverhältnismässig. Selbst bei
Vergewaltigungen seien kürzere Strafen möglich, und beim Raserdelikt werde allein die
Gefährdung anderer geahndet, ohne dass es zu einem Unfall mit Verletzten oder Toten
gekommen sei, so die Argumente für die Abschaffung der Mindeststrafe. EJPD-
Vorsteherin Karin Keller-Sutter zeigte sich mit der Begründung einverstanden und
erklärte, der Bundesrat schlage mit der Revision des SVG ebendiese Änderung vor. Sie
hatte den Ständerat allerdings vergebens gebeten, jener vom UVEK erarbeiteten Vorlage
nicht vorzugreifen und die Änderung dort vorzunehmen anstatt bei der
Strafrahmenharmonisierung.
Ebenfalls übernahm die Kantonskammer das Konzept des Nationalrates, das bei Gewalt
und Drohung gegen Behörden und Beamte aus einem zusammengerotteten Haufen
heraus zwischen Gewalt an Personen und Gewalt an Sachen unterscheidet. Wer aus
einer Zusammenrottung heraus Gewalt an Personen verübt, wird künftig mit
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft. Geldstrafen sind nur noch
bei Gewalt an Sachen möglich, wobei auch hier die Mindeststrafe auf 90 Tagessätze
angehoben wurde (bisher 30). Fest hielt der Ständerat indessen an seinem Beschluss,
dass bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte – unabhängig von einer
Zusammenrottung – grundsätzlich eine Freiheitsstrafe auszusprechen sei und
Geldstrafen nur noch in Bagatellfällen möglich sein sollen. Der Nationalrat hatte dies
abgelehnt.
Für erstaunlich umfangreiche Diskussionen sorgte die Parallelität von Geld- und
Freiheitsstrafen, also dass eine Mindestgeldstrafe von beispielsweise 30 Tagessätzen
auch immer eine Mindestfreiheitsstrafe von 30 Tagen bedeutet. Erstaunlich deshalb,
weil sich der Rat bezüglich der Parallelität einig war und nur noch darüber diskutierte,
ob dieser Aspekt ausdrücklich ins Gesetz geschrieben werden muss. Der Nationalrat
hatte nicht gutgeheissen, dass der Ständerat dies im Gesetz explizit festhalten wollte.
Auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter sprach sich gegen die entsprechende Ergänzung
aus; dies sei «nicht nötig, da solche Zweifel weder in der Praxis noch in der Lehre
bestehen». Mit 27 zu 11 Stimmen entschied sich der Ständerat dennoch dafür, diese
Parallelität ausdrücklich niederzuschreiben. Der mit der Mehrheit stimmende Andrea
Caroni (fdp, AR) wunderte sich denn auch etwas schalkhaft über die intensive
Diskussion darüber, «ob man das, worüber man sich ja eigentlich einig ist, jetzt auch ins
Gesetz schreiben soll oder nicht». Mit einigen weiteren kleineren Differenzen übergab
die Ständekammer das Geschäft wieder an den Nationalrat. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.09.2021
KARIN FRICK

Nachdem die Räte unterschiedliche Urteile über die Unterstützungswürdigkeit der St.
Galler Standesinitiative für die Aufhebung der Verjährungsfrist für die schwersten
Verbrechen gefällt hatten, prüfte die RK-SR das Anliegen im Oktober 2021 zum zweiten
Mal. Sie blieb bei ihrem Standpunkt und empfahl die Initiative mit 8 zu 5 Stimmen ein
zweites Mal zur Ablehnung, während die Minderheit wiederum Folgegeben beantragte.
Im Ständeratsplenum in der Wintersession 2021 schloss Minderheitssprecher Daniel
Jositsch (sp, ZH) sein Votum mit der Feststellung, dass die Zeit heute auf der Seite der
Mörderinnen und Mörder sei; die Standesinitiative wolle dagegen, dass die Zeit auf der
Seite der Opfer sei. Auf der Gegenseite argumentierte Beat Rieder (mitte, VS), es sei ein
«Märchen, dass Cold Cases nach dreissig, vierzig Jahren aufgeklärt werden könnten».

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
KARIN FRICK
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Mathias Zopfi (gp, GL) fügte an, es sei fast unmöglich, nach so langer Zeit einen Mord zu
beweisen, weil es für die Qualifizierung einer Tötung als Mord eine Absicht, ein Motiv
brauche, was mit einer DNA-Spur nicht nachgewiesen werden könne. Am Ende einer
engagierten Debatte gab die Ständekammer der Standesinitiative mit 21 zu 20 Stimmen
knapp Folge. Die zuständige Kommission wird nun eine entsprechende Gesetzesvorlage
ausarbeiten. 4

Privatrecht

Der Ständerat beriet in der Sommersession 2021 die Vorlage zur Änderung der
Zivilprozessordnung zwecks Verbesserung der Praxistauglichkeit und der
Rechtsdurchsetzung als Erstrat. In einer einstündigen Rede erläuterte Philippe Bauer
(fdp, NE) als Sprecher der vorberatenden RK-SR dem Ratsplenum die rund siebzig
punktuellen Neuerungen, bevor die Ständekammer ohne Gegenantrag auf das
weitgehend unbestrittene Geschäft eintrat. Bei den allermeisten vom Bundesrat
vorgeschlagenen Anpassungen habe sich die Kommission diskussionslos dem Bundesrat
angeschlossen, erklärte Berichterstatter Bauer, nur in etwa zehn Punkten sei die
Kommission vom bundesrätlichen Vorschlag abgewichen, aber auch dies in den meisten
Fällen einstimmig. Zudem habe die Kommission rund 15 neue Anpassungen in die
Vorlage aufgenommen. Im Ständerat sorgten dann insbesondere zwei Änderungen für
ausgiebigen Diskussionsbedarf: die Frage, ob die Kantone auch Englisch als
Verfahrenssprache zulassen sollen dürfen, und eine von der Kommission
vorgeschlagene Anpassung bei den vorsorglichen Massnahmen gegen Medien. 
Die Sprachendebatte entzündete sich am Ansinnen des Bundesrates, es den Kantonen
freizustellen, nicht mehr nur ihre Amtssprache, sondern auch andere Schweizer
Landessprachen und Englisch als Verfahrenssprachen zuzulassen. Eine Minderheit Hefti
(fdp, GL) beantragte, diesen Absatz zu streichen. «Wir öffnen hier, so fast nebenbei,
eine Schleuse, die mittel- und längerfristig unglaubliche Änderungen in der
Sprachenlandschaft Schweiz bewirken wird», gab Minderheitssprecher Hefti zu
bedenken. «Wir werden damit über kurz oder lang unsere Kultur bezüglich Sprache und
Recht und Umgang aufgeben, um nach angelsächsischer Fasson selig zu werden»,
menetekelte er. Ausserdem könnten sich andere Sprachen durch die Zulassung des
Englischen diskriminiert fühlen. Mitstreiter Beat Rieder (mitte, VS) sah zudem die
Gefahr, damit einen «Wettlauf zwischen den Kantonen» anzustossen, da
englischsprachige Gerichte für die Ansiedelung internationaler Konzerne von
Bedeutung seien. Für Bundesrätin Karin Keller-Sutter war der Standortaspekt gerade
ein Argument für die neue Klausel: Nur so könnten diejenigen Kantone, die sich dafür
interessierten, internationale Handelsgerichte schaffen. Mathias Zopfi (gp, GL)
wunderte sich indessen darüber, dass sich «gestandene Föderalisten» so sehr dagegen
wehrten, in dieser Frage die kantonalen Legislativen handeln zu lassen. Mit 25 zu 17
Stimmen bei einer Enthaltung folgte der Ständerat schliesslich der Minderheit und
strich den Passus aus dem Gesetz.
Die zweite grosse Diskussion drehte sich um die Voraussetzungen, unter denen ein
Gericht vorsorgliche Massnahmen gegen Medien verhängen kann, d.h. eine Publikation
verhindern kann, um die Persönlichkeitsrechte der gesuchstellenden Personen zu
schützen. Der Ständerat entschied hier mit 30 zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung
gegen den Vorschlag des Bundesrates. Durch die von der Kommissionsmehrheit
beantragte Änderung soll ein Gericht künftig vorsorgliche Massnahmen gegen Medien
verhängen dürfen, wenn die bestehende oder drohende Rechtsverletzung der
gesuchstellenden Partei einen «schweren Nachteil» verursacht oder verursachen kann.
Bisher – und wie vom Bundesrat weiterhin vorgesehen – wäre dafür ein «besonders
schwerer Nachteil» verlangt worden. (Ausführliches zu dieser Debatte siehe hier.)
In allen anderen Punkten folgte die Kantonskammer weitestgehend diskussionslos den
Anträgen ihrer Kommissionsmehrheit, denen sich auch der Bundesrat, wie Karin Keller-
Sutter in der Eintretensdebatte erklärte, «überwiegend anschliessen» konnte.
Einstimmig verabschiedete der Ständerat das Geschäft in der Gesamtabstimmung an
den Zweitrat. Der Abschreibung der Motionen Mo. 14.4008 und Mo. 17.3868 stimmte er
stillschweigend zu. 5
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Mittels Motion verlangte Ständerat Thomas Minder (parteilos, SH), dass
Namensänderungen für Personen mit Landesverweis verunmöglicht werden sollen. Die
Möglichkeit zur Namensänderung werde von verurteilten Straftäterinnen und
Straftätern genutzt, um sich wieder eine «reine Weste» zu geben. Bei Personen mit
Landesverweis sei das Argument, die Namensänderung sei notwendig, um die
Resozialisierung in der Gesellschaft zu ermöglichen, allerdings nicht anwendbar. Sie
müssten die Schweiz ohnehin verlassen, weshalb in solchen Fällen das öffentliche
Sicherheitsinteresse höher zu gewichten sei als das individuelle Interesse der
verurteilten Person, begründete der Motionär sein Anliegen. Der Bundesrat zeigte sich
in seiner Stellungnahme bereit, das Anliegen «unter dem Vorbehalt der Wahrung der
Grundrechte der betroffenen Person» umzusetzen, und beantragte die Motion zur
Annahme.
Im Ständerat wurde der Vorstoss in der Wintersession 2021 vor allem vor dem
Hintergrund diskutiert, dass die Schaffhauser Behörden dem verurteilten und mit
Landesverweis belegten Dschihadisten Osama M. eine Namensänderung bewilligt
hatten, wie Motionär Minder schilderte. Sein Schaffhauser Ratskollege Hannes Germann
(svp, SH) erklärte weiter, dass es so «einem Mann mit äusserst grossem
Gefährdungspotenzial [...] beinahe gelungen [wäre], eine neue Identität zu bekommen»,
da er «im Strafregister [fast] irgendwo zwischen Stuhl und Bank verschwunden» wäre.
Der Staat müsse künftig vermeiden, dass es zu einem solchen «Fast-Super-GAU»
kommen könne, appellierte er an die anwesende Bundesrätin Karin Keller-Sutter.
Die Grüne Ständerätin Lisa Mazzone (gp, GE) beantragte die Ablehnung der Motion. Sie
warnte davor, aufgrund eines Einzelfalls zu legiferieren, und betonte, dass sie nicht
einsehe, weshalb in dieser Frage zwischen Verurteilten mit und ohne Landesverweis
unterschieden werden sollte; eine solche Ungleichbehandlung sei nicht gerechtfertigt
und verletze den Verfassungsgrundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz. Wenn es
tatsächlich ein Problem sei, dass ein Strafregistereintrag «bei einem Namenswechsel
einfach verschwinden kann», dann sei das nicht nur bei Personen mit Landesverweis
ein Problem, pflichtete Mathias Zopfi (gp, GL) seiner Fraktionskollegin bei.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter bekräftigte den Willen des Bundesrates, die geforderte
Anpassung vorzunehmen, unter dem Aspekt der öffentlichen Sicherheit: «Wenn jemand
unter einer neu angenommenen Identität eine Gefährdung darstellt, dann ist das eine
Gefährdung zu viel.» Mit 28 zu 13 Stimmen bei 2 Enthaltungen nahm die Ständekammer
die Motion an. 6

MOTION
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Innere Sicherheit

Nachdem die SiK-SR das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung (PMT) unter Berücksichtigung eines Mitberichts der RK-SR
erneut beraten, ihren Standpunkt aber nur minimal angepasst hatte, widmete sich in
der Frühjahrssession 2020 der Ständerat als Erstrat dem Geschäft. Wie
Kommissionssprecher Daniel Jositsch (sp, ZH) einleitend anmerkte, habe die
sicherheitspolitische Kommission weitgehend das Konzept des Bundesrates
übernommen. Die beiden Streitpunkte der Vorlage waren der Hausarrest und die
Altersgrenze für die Massnahmen.
Beim Hausarrest, der als ultima ratio dienen soll, wenn andere, mildere präventiv-
polizeiliche Massnahmen wie ein Kontakt- oder Rayonverbot nicht gewirkt haben, sah
der Entwurf des Bundesrates die Möglichkeit zur Gewährung von Ausnahmen aus
medizinischen Gründen, zu Erwerbs- und Bildungszwecken, zur Ausübung der
Glaubensfreiheit und zur Wahrnehmung von familiären Verpflichtungen vor. Während
die grosse Mehrheit der konsultierten RK-SR dieses Konzept unterstützt hatte,
beantragte die Mehrheit der vorberatenden SiK-SR die Streichung aller
Ausnahmegründe bis auf die medizinischen Gründe. Sie wollte der Öffentlichkeit den
bestmöglichen Schutz vor gefährlichen Personen bieten, denn Hausarrest komme
überhaupt erst in Frage, wenn von einer Person eine konkrete Gefahr ausgehe und
diese gegen mildere Massnahmen bereits verstossen habe. Eine Minderheit Dittli (fdp,
UR) beantragte hingegen, bei der bundesrätlichen Version zu bleiben, da Ausnahmen
einerseits nur aus wichtigen Gründen gewährt werden könnten und somit kein
genereller Anspruch darauf bestehe und da andererseits der Verzicht auf diese
Möglichkeiten den Hausarrest einer Präventivhaft sehr nahe kommen lasse, was im
Hinblick auf die EMRK problematisch wäre. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte,
dass der Hausarrest, um die Verhältnismässigkeit zu wahren, die Kontakte zur
Aussenwelt und das soziale Leben nicht unnötig einschränken dürfe und dass sie
überdies durch die Ausnahmen keine Sicherheitslücken befürchte. Weiter sah der
Entwurf des Bundesrates vor, den Hausarrest auf maximal neun Monate zu begrenzen,
was auch eine Minderheit Juillard (cvp, JU) so handhaben wollte. Die
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Kommissionsmehrheit schlug ihrem Rat stattdessen eine unbegrenzte
Verlängerungsmöglichkeit vor, mit dem Argument, die Massnahme müsse so lange
aufrechterhalten werden können, bis die betroffene Person nicht mehr gefährlich sei.
Justizministerin Keller-Sutter erachtete die unbefristete Dauer jedoch als nicht
verhältnismässig und wahrscheinlich auch nicht EMRK-konform. In beiden Fragen folgte
die Ratsmehrheit schliesslich den Minderheitsanträgen und liess es beim
bundesrätlichen Entwurf bewenden.
Diskussionsbedarf bestand zum Zweiten noch bei der Frage, auf Personen welchen
Alters die präventiv-polizeilichen Massnahmen angewendet werden können. Während
der Bundesrat eine Altersgrenze von 15 Jahren für den Hausarrest und von 12 Jahren für
die übrigen Massnahmen vorgesehen hatte, beantragte eine Minderheit Zopfi (gp, GL),
die Grenze für alle PMT-Massnahmen bei 18 Jahren festzulegen, blieb damit jedoch
chancenlos. Die Ratsmehrheit blieb auch hier bei der bundesrätlichen Version, weil
durchaus auch Minderjährige radikalisiert sein und terroristische Aktivitäten planen
oder ausführen könnten, so die Argumentation der Justizministerin. Sie versicherte
gleichzeitig, dass bei Minderjährigen in der Interessenabwägung erzieherischen und
Kindesschutzmassnahmen grundsätzlich Vorrang vor präventiv-polizeilichen
Massnahmen beigemessen werde.
In den grossen Streitpunkten auf der Linie des Bundesrates verbleibend hiess der
Ständerat die Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 35 zu 5 Stimmen bei 2
Enthaltungen gut und stimmte der Abschreibung diverser Vorstösse stillschweigend
zu. 7

In der Sommersession 2020 stimmte der Ständerat als Erstrat dem
Vorläuferstoffgesetz zu, mit dem der Zugang für Privatpersonen zu bestimmten
chemischen Substanzen  erschwert werden soll, die sich zur Herstellung von
Sprengstoff eignen. Die vorberatende SiK-SR hatte im Frühling Vertretungen des
Schweizerischen Drogistenverbandes, von PharmaSuisse und der Kantone angehört und
war mehrheitlich zum Schluss gekommen, dass das Gesetz nur kleine Einschränkungen
mit sich bringe, die sich für den Sicherheitsgewinn allemal lohnten. Eine Minderheit
Salzmann (svp, BE) beantragte dem Rat indes Nichteintreten, weil damit alle
Privatkäufer der einschlägigen Stoffe unter Generalverdacht gestellt und die
Verkaufsstellen administrativ unnötig belastet würden. Kommissionssprecher Matthias
Zopfi (gp, GL) argumentierte vor dem Ratsplenum dagegen für das Gesetz, weil ohnehin
nur wenige Privatpersonen die als Vorläuferstoffe definierten Substanzen in den
bewilligungspflichtigen Mengen und/oder Konzentrationen kauften. Zudem würden
nicht nur terroristische, sondern auch andere Straftaten – beispielsweise die
Sprengung von Bankomaten – erschwert und letztlich auch Unfälle mit selbst
hergestellten Sprengstoffen verhindert. Mit 35 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen folgte
die Kantonskammer ihrer Kommissionsmehrheit und trat auf die Vorlage ein. Als einzige
Änderung beantragte die Kommission einstimmig, zusätzlich zu den drei vom Bundesrat
vorgesehenen Kategorien des freien Zugangs, der Bewilligungspflicht und des Verbots
als Zwischenstufe den Zugang über den Fachhandel einzufügen. Damit sollen
hochkonzentrierte Stoffe in kleinen Mengen weiterhin ohne Bewilligung erworben
werden können, allerdings nur im Fachhandel, d.h. insbesondere in Apotheken und
Drogerien. Der Bundesrat unterstützte diese Anpassung, worauf sie der Ständerat
stillschweigend guthiess. In der Gesamtabstimmung nahm er den Entwurf mit 34 zu 7
Stimmen bei 2 Enthaltungen an. 8
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Nachdem der Nationalrat im zweiten Anlauf im Sommer 2020 doch noch auf das
Geschäft eingetreten war, widmeten sich die eidgenössischen Räte in der
Herbstsession der Differenzbereinigung beim Informationssicherheitsgesetz. Der
Ständerat, der als Erstes an der Reihe war, zeigte sich in zwei Punkten nicht bereit, den
Beschlüssen des Nationalrats zu folgen. Mit stillschweigender Zustimmung strich er
erstens den von der Volkskammer eingefügten Absatz, dass der Bundesrat seine Ziele
und die Kosten für die Informationssicherheit zwingend den sicherheitspolitischen
Kommissionen zur Konsultation vorlegen muss, wieder aus dem Gesetz. Nach Ansicht
der SiK-SR war diese Bestimmung überflüssig, was auch Bundesrätin Viola Amherd
bekräftigte: Die Fachkommissionen könnten wie die Finanzkommission und die
Finanzdelegation jederzeit verlangen, dass sie zu einem Thema konsultiert würden, und
dieser Forderung werde immer nachgekommen. Zweitens hielt die Kantonskammer an
ihrem Beschluss fest, dass die AHV-Nummer systematisch zur Personenidentifikation
im Rahmen des Informationssicherheitsgesetzes verwendet werden darf. Eine
Minderheit Zopfi (gp, GL) hatte beantragt, den Beschluss des Nationalrats zu
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übernehmen, dass die AHV-Nummer nur vorübergehend zur Erzeugung einer nicht
zurückrechenbaren Personennummer verwendet werden darf, unterlag jedoch mit 31
zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung klar. VBS-Vorsteherin Viola Amherd hatte dem Rat
in Erinnerung gerufen, dass er im Juni der Änderung des AHV-Gesetzes zugestimmt
habe, das den Behörden generell die systematische Verwendung der AHV-Nummer
erlaube; es mache darum keinen Sinn, hier jetzt eine andere Regelung festzuschreiben.
In den übrigen, redaktionellen Differenzen schloss sich der Ständerat stillschweigend
dem Nationalrat an.
Die zwei vom Ständerat aufrechterhaltenen Differenzen waren anschliessend im
Nationalrat hochumstritten. Während die Mehrheit der SiK-NR sich bereit erklärte, auf
die ausdrückliche Erwähnung der Konsultationspflicht des Bundesrates zu verzichten,
beantragte eine Minderheit Hurter (svp, SH) deren Beibehaltung. Es handle sich dabei
um eine «Notbremse», um zu verhindern, dass die Kosten aus dem Ruder laufen, und
er verstehe nicht, so Hurter, «warum Sie sich weigern, Informationen zu erhalten».
Abgesehen von der geschlossenen SVP-Fraktion und drei Abweichlern aus der Mitte
hielt die grosse Kammer diesen Passus jedoch für unnötig und strich ihn endgültig aus
dem Gesetz. Während sich eine Minderheit Riniker (fdp, AG) für die systematische
Verwendung der AHV-Nummer und damit die Bereinigung auch dieser Differenz
starkmachte, wollte die Kommissionsmehrheit am Beschluss festhalten, dass die AHV-
Nummer nur einmalig zur Erzeugung einer nicht zurückrechenbaren
Identifikationsnummer verwendet werden darf und aus Gründen des Datenschutzes
nachher gelöscht werden muss. Die Grundsatzfrage der systematischen Verwendung
der AHV-Nummer durch alle Behörden solle im Rahmen der entsprechenden Revision
des AHV-Gesetzes geklärt und nicht bereits hier vorweggenommen werden,
argumentierte etwa Grünen-Sprecher Balthasar Glättli (gp, ZH). Äusserst knapp mit 90
zu 87 Stimmen bei 9 Enthaltungen erhielt die grosse Kammer diese Differenz aufrecht,
womit sich der Ständerat noch einmal damit befassen muss. 9

Im Rahmen der Differenzbereinigung zum Informationssicherheitsgesetz (ISG)
befasste sich der Ständerat in der Wintersession 2020 abermals mit der Frage, ob zur
Personenidentifikation im Zusammenhang mit dem ISG die AHV-Nummer verwendet
werden darf. Schon in der ersten Beratung im Dezember 2017 hatte der Ständerat die
systematische Verwendung der AHV-Nummer im ISG festschreiben wollen – ein
Entscheid, der vom Nationalrat seither zweimal wieder umgestossen worden war,
zuletzt im September 2020, jedoch nur noch mit sehr knapper Mehrheit. Eine
Minderheit Zopfi (gp, GL) beantragte im Ständerat erneut, aus Datenschutzgründen auf
die direkte Verwendung der AHV-Nummer zu verzichten und stattdessen eine aus der
AHV-Nummer abgeleitete Identifikationsnummer zu verwenden. Mit 30 zu 10 Stimmen
bei einer Enthaltung hielt der Ständerat jedoch an seinem Beschluss fest, die Nutzung
der AHV-Nummer als Identifikator zu erlauben. Die gleiche Konstellation – die
Kommissionsmehrheit beantragte Zustimmung zur Verwendung der AHV-Nummer, eine
Minderheit Porchet (gp, VD) deren Ablehnung – zeigte sich daraufhin auch im
Nationalrat. Nachdem dieser aber zwei Tage zuvor der Revision des AHV-Gesetzes
zugestimmt hatte, das neu allen Behörden die systematische Verwendung der AHV-
Nummer als Identifikator erlaubt, machte eine andere Entscheidung beim ISG nicht
mehr viel Sinn. Diese Geschichte sei «leider gelaufen» und die Abstimmung jetzt nur
noch «für die Galerie», fasste Thomas Hurter (svp, SH) als Sprecher der SVP-Fraktion,
die sich bislang auch gegen die Verwendung der AHV-Nummer ausgesprochen hatte,
die Lage zusammen. So schloss sich die grosse Kammer mit 140 zu 46 Stimmen dem
Beschluss des Ständerates an und räumte die letzte Differenz aus. In den
Schlussabstimmungen nahm der Ständerat das ISG einstimmig an, der Nationalrat hiess
es mit 141 zu 53 Stimmen bei einer Enthaltung gut. Abgelehnt hatte es die geschlossene
SVP-Fraktion, weil sie die Unklarheit über die Umsetzungskosten bemängelte. 10
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Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Die Motion Rutz (svp, ZH) war eines jener Geschäfte, das dem Abbruch der
Frühjahrssession zum Opfer gefallen war. Das Geschäft, das eine Neugestaltung der
Broschüre «Der Bund kurz erklärt» verlangte, und zwar dergestalt, dass alle
Parlamentsmitglieder – aber nicht mehr die Verwaltungsdirektionen – namentlich und
bildlich aufgeführt werden, kam deshalb erst in der Sommersession in den Zweitrat.
Dort hatte der Vorstoss, der von der grossen Kammer noch ohne Gegenstimmen
angenommen worden war, einen schweren Stand und wurde ohne Diskussion versenkt.
Dies hatte vor allem damit zu tun, dass die Broschüre in der Zwischenzeit angepasst
und das Anliegen damit bereits umgesetzt worden war. Mathias Zopfi (gp, GL), der
Sprecher der SPK-SR, die aus diesem Grund bereits im Januar die Motion mit 11 zu 0
Stimmen bei 2 Enthaltungen zur Ablehnung empfohlen hatte, konnte sich allerdings ein
paar Seitenhiebe auf den Nationalrat nicht verkneifen. Die Kommission stelle sich nicht
gegen die Überlegungen der Motion, dass es nicht unwesentlich sei, in welcher Form
und mit welchem Inhalt die verschiedenen Staatsgewalten in der 200'000 Auflagen
starken – Walter Thurnherr korrigierte diese Zahl in der Debatte auf 180'000 – und für
den Staatskundeunterricht eingesetzten Broschüre dargestellt würden. Das Faltblatt in
der Mitte der Broschüre, auf dem die Mitglieder von National- und Ständerat abgebildet
und namentlich erwähnt seien, sei aber eine zweckmässige Lösung. Darüber hinaus
ermögliche es «unseren grössten Fans sogar, das Poster herauszunehmen und übers
Bett zu hängen». Die Frage, die sich dann allerdings stelle sei, welche Seite vorne sein
müsse, jene mit dem Nationalrat oder jene mit dem Ständerat. Diese Frage würde aber
nach der Lektüre der Broschüre sicherlich richtig beantwortet werden. 11

MOTION
DATUM: 18.06.2020
MARC BÜHLMANN

Regierungspolitik

Bereits im Vorjahr waren die Meinungen über die Leistungen der Landesregierung
während der Covid-19-Pandemie auseinandergegangen. Die Kritik am Bundesrat nahm
im Covid-19-Jahr 2021 aber noch einmal merklich zu. Besondere Aufmerksamkeit
erhielt dabei Alain Berset. Insbesondere die SVP übte via Medien Kritik am
Gesundheitsminister und forderte Mitte Januar 2021, dem SP-Magistraten solle das
Gesundheitsdossier entzogen werden, weil er versagt habe. Christoph Blocher
bezeichnete Berset gar als «Diktator». Obwohl der amtierende Bundespräsident und
SVP-Bundesrat Guy Parmelin daran erinnerte, dass es sich bei der Regierung um «ein
Team» handle, und die Kollegialität betonte und der zweite SVP-Bundesrat Ueli Maurer
darauf hinwies, dass es niemandem diene, wenn die Bunderatsmitglieder
gegeneinander ausgespielt würden – Aussagen, die etwa vom Tages-Anzeiger als
Zeichen eines Zusammenschweissens der Landesregierung und von La Liberté als
«grand moment d'unité» bezeichnet wurden –, gingen die Angriffe auf einzelne
Regierungsmitglieder weiter. So urteilte etwa die Weltwoche, dass Alain Berset «beide
Pandemiewellen verschlampt und wirtschaftlich einen Schlamassel angerichtet» habe,
von den Medien aber als Held gefeiert werde. Die SVP forderte derweil die Einführung
eines Impeachmentverfahrens in der Schweiz, mit dem Regierungsmitglieder abgewählt
werden könnten. Die Macht des Bundesrats, der die Diktatur eingeführt habe, müsse
gebrochen werden, gab auch SVP-Präsident Marco Chiesa (svp, TI) in Interviews zu
Protokoll. Und wiederum die Weltwoche wähnte sich ob des von ihr festgestellten
gegenseitigen Misstrauens in der Regierung, in der Anträge von rechts auf eine links-
bürgerliche Blockade stossen würden, «wie in einem kalten Krieg». Es brauche deshalb
«sieben neue Bundesräte».

Aber auch der Gesamtbundesrat wurde kritisiert. Es brauche ein «deutlich rascheres
und entschlosseneres Vorgehen» gegen die Pandemie, forderte etwa die NZZ Mitte
Januar 2021. Der Bundesrat müsse seinen Verfassungsspielraum konsequenter
ausnutzen und dürfe «entgegen den helvetischen Gepflogenheiten» nicht den
langwierigen Mittelweg gehen, bei dem alle Kritikerinnen und Kritiker angehört und
integriert würden. Ende Februar ärgerte sich die gleiche Zeitung dann allerdings über
die «magistrale Sturheit», die Restaurant-Terrassen noch nicht wieder öffnen zu
wollen. Dass die Regierung dem «Druck zur schnelleren Öffnung nicht nachgegeben»
habe, sei zwar «hart für die Betroffenen – aber leider richtig», beurteilte denselben
Umstand freilich der Tages-Anzeiger und attestierte dem Bundesrat «Rückgrat».

Schriller war die Kritik von Covid-19-Massnahmengegnerinnen und -gegnern an der
Regierung. So wusste etwa der Tages-Anzeiger zu berichten, dass der stellvertretenden
Armeechef Aldo C. Schellenberg Briefe erhalten habe, die ihn aufforderten, für den
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Bundesrat ein Kriegsgericht einzurichten. Ende Februar leitete die Bundesanwaltschaft
gleich fünf Verfahren wegen Bedrohungen einzelner Magistratspersonen via soziale
Medien ein. Bei einem Auftritt in der politischen Diskussionssendung «Arena» im
Sommer 2021 erhielt Alain Berset Polizeischutz und auch das Fedpol ergriff zunehmend
Schutzmassnahmen wegen massiver Drohungen gegen Bundesrätinnen und
Bundesräte.

Immer wieder kritisierten die Medien zudem die Informationspolitik der Regierung. Auf
der einen Seite wurden die Indiskretionen gerügt, die verhindert hätten, dass der
Bundesrat Entscheidungen über Covid-19-Massnahmen wenigstens so lange habe
geheimhalten können, bis sie mit den Kantonen abgesprochen worden seien. Auf der
anderen Seite wurde vermutet, dass jene Medien beneidet werden, die mit ebendiesen
Indiskretionen versorgt wurden und diese medial ausschlachteten. Die Weltwoche
sprach etwa von der «Berset-Verschwörung». Dank «Schützenhilfe von den Medien»
könne er die von ihm vorgesehenen Covid-19-Massnahmen stets durchsetzen. 

Für einige Diskussionen sorgte auch die Zusammenarbeit zwischen Bundesrat und
Wissenschaft. Noch im Januar warfen die Medien der aus Wissenschafterinnen und
Wissenschaftern unterschiedlicher Disziplinen zusammengesetzten Task Force vor,
selber Politik machen zu wollen. Im Februar wendete sich das Blatt, nachdem bekannt
geworden war, dass ebendiese Task Force im Sommer 2020 vor einer zweiten Welle
gewarnt hatte, die Behörden diese Warnung allerdings in den Wind geschlagen und
wichtige Massnahmen zu früh aufgehoben hätten. Die NZZ kam dabei etwa zum Schluss,
dass die Wissenschaft «zu lange ignoriert» worden sei.

Die Kritik flaute parallel mit den abnehmenden Fallzahlen ab dem Frühjahr 2021 dann
merklich ab. Zwar wiederholte die Weltwoche noch lange Zeit ihre Kritik an Alain Berset
(«Captain Long Covid», «Impfdebakel heisst Alain Berset», «Stricken an der eigenen
Legende»), bei den restlichen Medien geriet die Regierung allerdings bald aus der
Schusslinie. 

In die Schlagzeilen geriet Mitte September freilich Ueli Maurer, weil er als
«Freiheitstrychler» posierte. An einem SVP-Lokalanlass hatte sich der Finanzminister
ein T-Shirt der Covid-19-Massnahmengegnerinnen und -gegner übergestreift und sich
fotografieren lassen. Das Bild verbreitete sich via soziale Medien und wurde auf der
einen Seite als «Bruch der Kollegialität» (Tages-Anzeiger), ja gar als Versuch, das Land
zu spalten (Balthasar Glättli, gp, ZH im Blick) kritisiert, auf der anderen Seite als freie
Meinungsäusserung (Thomas Matter, svp, ZH im Tages-Anzeiger) oder auch als Zeichen,
dass «vielen Unzufriedenen im Land zumindest inoffiziell magistrales Verständnis»
entgegengebracht werde (NZZ), verteidigt. Maurer selber gab in der Aargauer Zeitung zu
Protokoll, dass er gar nicht gewusst habe, in «welchen Zusammenhang dieses Leibchen
offenbar gebracht wird». Ähnlich wie die SVP im Frühjahr Alain Berset angegriffen
hatte, nutzte die SP die T-Shirt-Affäre für Kritik an Ueli Maurer und stellte in der
parlamentarischen Fragestunde nicht weniger als neun Fragen zu Maurers von der SP
als «Bedrohung der Regierungskollegialität» bezeichneten Aktion. Bundespräsident Guy
Parmelin beantwortete alle neun Fragen gleichzeitig, indem er auch bei den Angriffen
von links auf das Kollegialitätsprinzip verwies: «Le Conseil fédéral ne commente pas les
propos que l'un de ses membres a ou aurait prononcés en public». 12

Bundesverwaltung - Personal

Neben der Motion Bigler (fdp, ZH) debattierte der Ständerat in der Herbstsession 2020
auch die Motion seiner SPK-SR, mit der diese ein öffentliches Register der
Nebenbeschäftigungen von höheren Kadern in der Bundesverwaltung forderte. Die
vom Nationalrat im Juni 2019 angenommene Motion Bigler (Mo. 17.4127) war der
Kommission zu weit gegangen, forderte sie doch im Gegensatz zum eigenen Vorstoss
die Offenlegung von Interessenbindungen sämtlicher Kaderangestellten in der
Verwaltung. Überdies sah die Kommission ein solches Register auch mit zu hohem
administrativen Aufwand verbunden. Allerdings hiess sie die grundsätzliche Idee hinter
dem Vorstoss gut und schlug deshalb die Ablehnung der Motion Bigler, aber die
Annahme der eigenen Motion vor, gemäss der Verwaltungsangestellte mit Lohnklasse 30
und höher ihre Nebenbeschäftigungen offenlegen müssten. Dies würde rund 800
Personen betreffen, führte Kommissionssprecher Philipe Bauer (fdp, NE) im Rat aus,
und wäre entsprechend weniger aufwändig als die Umsetzung der Motion Bigler. Eine
von Mathias Zopfi (gp, GL) angeführte links-grüne Kommissionsminderheit wollte
freilich auch von der abgeschwächten Motion nichts wissen. Die Aargauer Zeitung hatte
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sich bereits im Vorfeld der Debatte darüber gewundert, dass das links-grüne Lager die
von ihm in der Regel geforderte Transparenz hier nicht unterstützen wolle – schliesslich
sei doch gerade die Bundesverwaltung zunehmend Einfallstor für Lobbyisten und
Verwaltungsangestellte mit Nebenbeschäftigungen und deshalb auch anfällig für
Interessenkonflikte. Transparenz sei wichtig, nahm der Glarner Kantonsvertreter den
Ball auf. Dies gelte aber vor allem für zu wählende oder gewählte Politikerinnen und
Politiker, bei denen die Bürgerinnen und Bürger wissen müssten, welche
Interessenvertretungen sie sozusagen mit-wählen. Bei nicht gewählten
Verwaltungsangestellten gehe es eher um den Schutz der Privatsphäre. Der Bundesrat
habe in seiner Antwort auf die beiden Motionen ausgeführt, dass Kader ihre
Interessenbindungen und Nebenbeschäftigungen heute schon auswiesen, allerdings
lediglich gegenüber ihren Vorgesetzten, die sie ja eben auch auswählten und
beurteilten. Auf der Basis des Öffentlichkeitsprinzips könnten Bindungen von
Kadermitarbeitenden überdies auch von der Öffentlichkeit nachgefragt werden. Eine
Kontrollmöglichkeit – etwa durch die Medien – bestehe also durchaus heute schon.
Eigentlich handle es sich also um eine Holschuld, mit der Forderung der beiden
Motionen würde diese aber in eine Bringschuld verwandelt, was nicht nur Geld koste,
sondern auch einen «destabilisierenden Effekt auf die Verwaltung» haben könnte, weil
dies Potenzial für Skandalisierungen berge. Der Bundesrat befürchtete, dass man mit
einer Annahme der Motionen nicht Transparenz, sondern ein Register schaffen würde
«für politische Interessengruppen und für Politiker [...], die, ohne Aufwand zu haben,
etwas Druck auf die Verwaltung ausüben möchten». Auch der für die Verwaltung
zuständige Finanzminister Ueli Maurer stiess in dieses Horn: Ein laufend aktualisiertes
Register für 800 Mitarbeitende sei eher «Voyeurismus» als nützlich. Mit einer aktiven
Veröffentlichung «wird es sicher zwei, drei Journalisten geben, die einen Namen finden
und dann eine Skandalgeschichte machen». Beide Motionen, auch die weniger weit
gehende Kommissionsmotion, würden deshalb eher Schaden als Nutzen mit sich
bringen, weshalb der Bundesrat deren Ablehnung beantrage. Während die Motion Bigler
deutlich versenkt wurde, kam es bei der Kommissionsmotion zu einer sehr knappen
Ablehnung von 19 zu 18 Stimmen. 13

Parlamentsmandat

Auch 2014 kam es im Parlament zu einigen Mutationen. Insgesamt wurden im
Berichtsjahr elf neue Parlamentsmitglieder vereidigt. Tragisch war dies im Falle beider
Ständeräte aus dem Kanton Glarus. Für den 2013 überraschend verstorbenen Pankraz
Freitag (fdp, GL) und den 2014 zurückgetretenen und kurz darauf aufgrund seines
Krebsleidens aus dem Leben geschiedenen This Jenny (svp, GL) wurden in Ersatzwahlen
Thomas Hefti (fdp, GL) und Werner Hösli (svp, GL) als Nachfolger bestimmt (vgl. Kapitel
1e, Wahlen). Gleich vier Nationalräte rutschten aus dem Kanton Zürich nach: Christoph
Blocher (svp, ZH) und Hans Kaufmann (svp, ZH) wollten eigentlich jüngeren SVP-
Mitgliedern Platz machen, aber Ernst Schibli (svp, ZH; Jahrgang 1952), der 2011 nach 10
Jahren nicht mehr in den Nationalrat gewählt worden, aber erster Ersatz auf der SVP-
Liste war, entschied sich für eine Rückkehr nach Bern. Für Blocher rutschte dann
freilich der 15 Jahre jüngere Thomas Matter (svp, ZH) nach. Markus Hutter (fdp, ZH) trat
zurück, weil er sich seinem Unternehmen widmen wollte. Für ihn kam Beat Walti (fdp,
ZH) zum Handkuss. Der zweite neue Zürcher FDP-Vertreter war Hans-Peter Portmann
(fdp, ZH). Er wurde Nachfolger von Filippo Leutenegger (fdp, ZH), der in die Zürcher
Stadtexekutive gewählt wurde. Auch der ehemalige Präsident der FDP, Fulvio Pelli (fdp,
TI) hatte seinen Rücktritt eingereicht und machte Platz für Giovanni Merlini (fdp, TI). Der
fünfte Abgeordnetenaustausch für die FDP wurde zwischen Pierre-André Monnard (fdp,
NE) und Laurent Favre (fdp, NE) getätigt. Favre war bei Ersatzwahlen in die Neuenburger
Regierung gewählt worden. Neben Blocher, Jenny und Kaufmann trat für die SVP mit
Caspar Baader (svp, BL) ein weiteres Schwergewicht zurück. Er wurde durch Christian
Miesch (svp, BL) ersetzt. Die SP – Rebecca Ruiz (sp, VD) rutschte für Josiane Aubert (sp,
VD) nach – und die BDP – mit Heinz Siegenthaler (bdp, BE) für Ursula Haller (bdp, BE) –
hatten je eine Mutation vorzunehmen. Die 49. Legislatur war damit bis Ende 2014
bereits von 24 Wechseln geprägt. Fast jeder zehnte Sitz im nationalen Parlament wurde
damit ausserhalb der regulären Wahlen getauscht. 14
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Gleich drei Mal kam es in der Wintersession 2019 zu Vereidigungen im neu gewählten
Ständerat. Da die 2. Wahlgänge im Kanton Zug am 17. November und in den Kantonen
Basel-Landschaft und Schwyz erst am 24. November stattgefunden hatten, brauchten
die Regierungen dieser drei Kantone aufgrund der Rekursfristen länger für die
Validierung der jeweiligen Wahlen, so dass Matthias Michel (fdp, ZG) am 3. Dezember
und Maya Graf (gp, BL) sowie Othmar Reichmuth (cvp, SZ) erst am 4. Dezember im
Ständerat Einsitz nehmen konnten. Besonders speziell im Fall von Maya Graf, die im
Gegensatz zu ihren beiden neuen Ratskollegen nicht die Eidesformel («Ich schwöre vor
Gott dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten
meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen»), sondern das Gelübde ablegte («Ich gelobe,
die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes
gewissenhaft zu erfüllen»), war der Umstand, dass die Baselbieterin zwei Tage zuvor als
Alterspräsidentin die Wintersession im Nationalrat eröffnet hatte. Die Vereidigung aller
übrigen neu gewählten Ständerätinnen und Ständeräte fand am ersten Tag der neuen
Legislatur, also schon am 2. Dezember statt.  
Thierry Burkart (fdp, AG), Marco Chiesa (svp, TI), Andrea Gmür-Schönenberger (cvp, LU),
Charles Juillard (cvp, JU), Hansjörg Knecht (svp, AG), Marianne Maret (cvp, VS), Werner
Salzmann (svp, BE), Jakob Stark (svp, TG), Heidi Z'graggen (cvp, UR) und Mathias Zopfi
(gp, GL) wurden vereidigt; Philippe Bauer (fdp, NE), Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU),
Marina Carobbio Guscetti (sp, TI), Johanna Gapany (fdp, FR), Eva Herzog (sp, BS), Lisa
Mazzone (gp, GE), Carlo Sommaruga (sp, GE), Adèle Thorens Goumaz (gp, VD) und Céline
Vara (gp, NE) legten das Gelübde ab.
Insgesamt wurden also 22 neue Ratsmitglieder vereidigt, eine Rekordzahl in der
Geschichte des Bundesstaates. Damit wurde fast die Hälfte der Sitze in der kleinen
Kammer neu besetzt. 11 der 22 Neuen waren sowohl in den Nationalrat als auch in den
Ständerat gewählt worden. Sie mussten sich – da laut Bundesverfassung ein
Doppelmandat nicht möglich ist – für eines der beiden Mandate entscheiden, wie dies
das Büro-SR in seinem Bericht zur Feststellung der Unvereinbarkeiten (19.058)
festhielt. 15
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In der Herbstsession 2021 beugte sich der Ständerat über die auf eine parlamentarische
Initiative von Marco Chiesa (svp, TI) zurückgehende Revision der
Parlamentsverwaltungsverordnung, mit der die Veröffentlichung zusätzlicher
Staatsangehörigkeiten von Parlaments- und Regierungsmitgliedern geregelt werden
soll. Der Initiant selber sprach sich im Namen der SPK-SR für seine ursprüngliche Idee
aus. Alle allfälligen Staatsbürgerschaften anzugeben sei eine notwendige Etappe hin zu
einem transparenteren Parlament. Zu wissen, ob ein Legislativ- oder Exekutivmitglied
neben der Schweizer eine zweite Staatsbürgerschaft habe, sei ebenso bedeutsam für
die Wählerinnen und Wähler wie die Kenntnis von Beruf oder Interessenbindungen.
Dies werde allerdings von einer Kommissionsminderheit bestritten, so Chiesa. Die
Kommission habe auch über den Änderungsantrag des Nationalrats diskutiert, künftig
nur noch die Mail- aber nicht mehr die Postadresse zu veröffentlichen. Die SPK-SR
beantrage, diese Modifikation der grossen Kammer nicht anzunehmen, weil dies dem
Anliegen für mehr Transparenz nicht gerecht würde. 
Für die Minderheit, die gegen eine Veröffentlichung weiterer Staatsangehörigkeiten
eintrat, gab Mathias Zopfi (gp, GL) zu bedenken, dass die Veröffentlichung einer zweiten
Staatsbürgerschaft sozusagen als eine Art Interessenbindung einen negativen
Beigeschmack habe. Als sei eine Doppelbürgerschaft ein Zeichen dafür, dass jemand
nicht zu den «richtigen Eidgenossen» gehöre. Das sei ähnlich wie bei der
Fussballnationalmannschaft, wo vermutet werde, dass ein Spieler mit
Migrationshintergrund «nicht so richtig für uns tschuttet». Vielleicht sei eine doppelte
Staatsbürgerschaft interessant für Wählerinnen oder Wähler, genauso interessant
wären dann aber die Hobbies. Vielleicht würde ja jemand auch gewählt, weil er gerne
jasse. Die Bilder von Zopfi verfingen nicht – der Mehrheitsantrag passierte mit 28 zu 13
Stimmen. Weil in der Gesamtabstimmung, die ein Stimmenverhältnis von 29 zu 13
Stimmen (keine Enthaltungen) zeigte, auch der Vorschlag des Nationalrats, auf die
Postanschrift zu verzichten, abgelehnt wurde, muss das Geschäft noch einmal in die
grosse Kammer. 16
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Organisation der Bundesrechtspflege

Die in der Regel als relativ unbestritten geltenden Gesamterneuerungswahlen des
Bundesgerichts wurden 2020 zur Vorlage für eine fast epische Diskussion um die
Gewaltenteilung. Den Wahlen für die Amtsperiode 2021-2026 war nämlich die medial
virulent diskutierte Ankündigung der SVP vorausgegangen, Yves Donzallaz, einen der SVP
angehörenden Bundesrichter, nicht wiederzuwählen. 
Ursprung der Weigerung der SVP war unter anderem ein Entscheid des Bundesgerichtes
im Sommer 2019, einem Amtshilfegesuch Frankreichs zuzustimmen, das die
Auslieferung von Bankkundendaten verlangte. In diesem Urteil hatte besagter Donzallaz
laut Blick «das Zünglein an der Waage» gespielt, zum Unverständnis seiner Partei. In der
Folge stellten SVP-Politiker in den Medien offen die Frage, «ob wir Bundesrichter
unserer Partei wiederwählen wollen, wenn sie in keiner Weise unser Gedankengut
vertreten» – so etwa Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG) in der Sonntagszeitung.
Pirmin Schwander (svp, SZ) forderte in der gleichen Zeitung gar ein
Amtsenthebungsverfahren gegen den eigenen Bundesrichter. Thomas Matter (svp, ZH)
wiederum kündigte in der Liberté an, dass er den Namen dieses Richters bei dessen
Wiederwahl sicher nicht vergessen werde. Donzallaz war laut der Basler Zeitung bereits
2015 von der Weltwoche als «Abweichler» bezeichnet worden, weil er mitentschieden
hatte, dass das Freizügigkeitsabkommen mit der EU Vorrang vor der
Masseneinwanderungsinitiative der SVP habe.
Gegen die Reaktion der SVP wurde in den Medien rasch Kritik laut. Sie wurde von vielen
Kommentatorinnen und Kommentatoren als Angriff auf die Unabhängigkeit der
Judikative oder als Respektlosigkeit gegenüber der Gewaltenteilung verurteilt.
Diskutiert wurde in der Folge auch, ob Parteipolitik überhaupt einen Einfluss auf die
Rechtsprechung haben dürfe – eine Frage, die auch mit der Justizinitiative einer
Antwort harrt, die im Tages-Anzeiger als «grösste Profiteurin der Querelen» bezeichnet
wurde. Auch die Weltwoche kritisierte einen Angriff auf die Gewaltenteilung, allerdings
aus alternativer Perspektive: Die Judikative setze sich beim Urteil über die Herausgabe
der Bankkundendaten im Verbund mit der Exekutive über die Legislative und den
Souverän hinweg. Zu reden gab schliesslich auch der unmittelbar nach der SVP-Kritik
gefällte Entscheid des SVP-Fraktionschefs Thomas Aeschi, in der Gerichtskommission
Einsitz zu nehmen. Die SVP mache «die Richterwahlen zur Chefsache», urteilte die
Aargauer Zeitung.

Kurz nach der Entscheidung des Bundesgerichtes im Herbst 2019 ebbte die
entsprechende Diksussion zwar wieder ab, allerdings nur um rund ein Jahr später bei
der Vorbereitung der Wiederwahl der Richterinnen und Richter des Bundesgerichts
wieder sehr laut zu werden. Der Sonntagsblick berichtete rund drei Wochen vor der für
die Herbstsession 2020 angesetzten Wahl von mehreren Quellen, die bestätigten, dass
die SVP in der vorberatenden GK beantragt habe, Yves Donzallaz nicht mehr als
Vertreter der SVP zu behandeln und ihn nicht mehr zur Wiederwahl zu empfehlen. Die
Kommissionsmehrheit habe jedoch nicht auf die Forderungen eingehen wollen. In der
NZZ gab Donzallaz zu Protokoll, dass die SVP seit Jahren versuche, die Justiz zu
instrumentalisieren. Den Versuchen, das Recht einer politischen Ideologie zu
unterwerfen, müsse aber entschieden entgegengetreten werden. Er sei nicht
verpflichtet, gegenüber einer Partei Entscheidungen zu rechtfertigen. Zwar sei es
legitim, die Rechtsprechung zu kritisieren, nicht aber Richterinnen und Richter
persönlich anzugreifen. Donzallaz berichtete auch, dass er von keinen Druckversuchen
durch andere Parteien wisse. «Ganz ehrlich glaube ich, es handelt sich dabei um ein
spezifisches Problem der SVP», betonte er. In der Aargauer Zeitung bestätigte ein
ehemaliger SVP-Bundesrichter, der jedoch nicht namentlich genannt werden wollte,
dass Druckversuche der Volkspartei schon in den 1990er Jahren vorgekommen seien.
Man habe sich aber stets auf den Standpunkt gestellt, dass man nicht auf das
Parteibuch vereidigt worden sei.

Einige Wellen warf auch, dass Donzallaz von seiner eigenen Partei vor dem Wahlgeschäft
zu einem Hearing eingeladen wurde. Der Bundesrichter selber sprach von einer
«Gewissensprüfung». Er habe während der Diskussion vor der Fraktion ausgeschlossen,
dass er beim Urteilen ein Parteiprogramm anwenden könne, da er nur Verfassung und
Gesetz verpflichtet sei. Für die SVP-Fraktion argumentierte hingegen Gregor Rutz (svp,
ZH), dass jede Richterin und jeder Richter eine politische Grundhaltung habe, die das
eigene Urteil beeinflussen würde. Der Parteienproporz sei dazu da, dies zu
berücksichtigen und auszugleichen. Wenn nun aber ein Richter die Grundhaltung
«seiner Partei» nicht mehr teile, dann müsse Letztere korrigierend eingreifen. Laut
Tages-Anzeiger machte die SVP ihrem Richter das Angebot, aus der Partei auszutreten.
Als Parteiloser würde er auch von der SVP wiedergewählt, sei ihm beschieden worden.
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Die politische Kritik am Verhalten der SVP wurde in der Folge lauter. Dass die
Volkspartei die Institutionen nicht mehr respektiere, müsse Konsequenzen haben,
forderte CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) im Tages-Anzeiger. SP-Präsident
Christian Levrat (sp, FR) forderte ein Nachdenken über ein neues Wahlsystem, wenn
sich die SVP aus dem Konsens über einen freiwilligen Parteienproporz und die
Unabhängigkeit der eigenen Richterinnen und Richter verabschiede. Diskutiert wurde
etwa eine Wahl auf Lebenszeit, um Unabhängigkeit nach einer gewissen pluralistisch
garantierten Wahl zu garantieren. Kritisiert wurden auch die Mandatssteuern, mit
denen Richter zu stark an die eigene Partei gebunden würden. Zudem müsste auch eine
Anzahl parteiloser Richter gewählt werden, vorgeschlagen etwa von einer unabhängigen
Fachkommission. Freilich gab CVP-Bundesrichterin Julia Hänni im Blick zu bedenken,
dass die Unabhängigkeit der Judikative in jedem System vor allem auch vom Respekt
der Politik vor dieser Unabhängigkeit abhänge. 

Am 9. September 2020 entschied die GK, alle wieder antretenden Bundesrichterinnen
und Bundesrichter zur Wiederwahl zu empfehlen. Tags darauf gaben die Parteispitzen
der CVP, FDP und SP bekannt, den eigentlich für die anstehende Herbstsession
geplanten «Konkordanzgipfel», bei dem das Verfahren für die Besetzung des
Bundesrats beziehungsweise die Suche nach einer neuen Zauberformel hätten
diskutiert werden sollen, nicht durchführen zu wollen. Man könne mit einer Partei,
welche die Institutionen geringschätze, nicht über Konkordanz diskutieren – so die
Begründung. Die NZZ schlussfolgerte daraus, dass die SVP nicht nur die Unabhängigkeit
der Justiz gefährde, sondern auch ihre eigene Position – auf dem Spiel stünden gar die
eigenen Bundesratssitze. SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi wehrte sich gegen den
Vorwurf, die Partei halte nichts von der Gewaltentrennung. Bei den Gesprächen mit
Donzallaz habe sich gezeigt, dass dieser die Werte der SVP nicht mehr vertrete. Die
Partei könne deshalb die Verantwortung für dessen Wahl nicht mittragen. Seine
Weigerung, aus der Partei auszutreten, zeuge zudem von «Charakterschwäche». Über
Konkordanz werde man so oder so wieder reden; die Absage des Gipfels sei wohl eher
dem Umstand geschuldet, dass man dafür keinen geeigneten Termin gefunden habe.

Noch mehr Öl ins Feuer goss dann die SP mit der Forderung, die Richterwahlen zu
verschieben. Fraktionschef Roger Nordmann (sp, VD) wollte einen entsprechenden
Ordnungsantrag einreichen. Es sei vor der Wahl abzuklären, wie unabhängig die
Richterinnen und Richter der SVP seien. Sollte dieser Antrag nicht durchkommen,
drohte Christian Levrat im Sonntagsblick, würde er gegen die Wiederwahl aller SVP-
Richterinnen und -Richter stimmen. Auch dies provozierte Kritik: So äusserte sich etwa
der Grüne Ständerat Matthias Zopfi (gp, GL) im Tages-Anzeiger, dass die anderen
Parteien die Richterwahlen nicht noch mehr «verpolitisieren» sollten. Für GLP-
Präsident Jürg Grossen (glp, BE) wäre eine kollektive Nichtwahl eine weitere
Schwächung der Institution. Man habe ja kein Problem mit dem Gericht, sondern mit
der SVP.

Wie so vieles in der Schweizer Politik wurde dann auch die Wahl der
Bundesrichterinnen und Bundesrichter parlamentarisch wesentlich weniger heiss
gegessen als es im Vorfeld medial aufgekocht wurde. Freilich wurden am 23. September
2020 in der Vereinigten Bundesversammlung im Rahmen des Ordnungsantrags der SP-
Fraktion nochmals die parteipolitischen Klingen gekreuzt. Daniel Jositsch (sp, ZH)
führte für seine Partei aus, dass die SVP «den politischen Kampf aus dem Parlament
hinaus ins Bundesgericht tragen» wolle. Die Abwahlempfehlung eines eigenen
Bundesrichters werfe die Frage auf, ob andere SVP-Richterinnen und -Richter noch
unabhängig urteilen würden, wenn sie eine Abwahl befürchten müssten. Die Frage nach
der Unabhängigkeit der SVP-Richterinnen und -Richter müsse die GK ab sofort vor
jeder Wiederwahl prüfen, weshalb die Wahlen auf die Wintersession verschoben
werden sollten. Andrea Caroni (fdp, AR) fasste als Sprecher der GK das Prozedere
zusammen: Weil bei keiner der 37 wieder kandidierenden Personen Hinweise auf
Amtspflichtverletzung gefunden worden seien, würden auch alle zur Wiederwahl
empfohlen – diese Überprüfung sei nota bene die einzige Aufgabe der GK. Alle
Fraktionen hätten den Entscheid, alle Richterinnen und Richter zur Wiederwahl zu
empfehlen, unterstützt – mit Ausnahme der SVP, die die Wiederwahl von Bundesrichter
Yves Donzallaz nicht unterstütze. Man habe in der GK auch über eine Verschiebung der
Wahl und eine Art Gewissensprüfung diskutiert, dies aber verworfen, eben gerade weil
die Unabhängigkeit der Judikative geschützt werden müsse. Mit einer Verschiebung
würden alle 37 Kandidierenden dem Generalverdacht ausgesetzt, «Parteisoldaten» zu
sein. Andererseits sei kaum zu erwarten, dass sich aufgrund einer Gewissensprüfung
jemand als «fremdgesteuerten Parteisoldat» bezeichnen werde. 
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In der Folge legte Thomas Aeschi für die SVP auch im Parlament noch einmal dar,
weshalb sie ihren Bundesrichter nicht zur Wiederwahl empfehlen könne. «Nicht die
SVP politisiert die Justiz; die Justiz hat begonnen zu politisieren», führte der
Fraktionschef aus. Da dürfe es nicht verwundern, dass die Zusammensetzung des
Bundesgerichtes zum Thema werde. Man befürchte insbesondere, dass EU-Recht über
Schweizer Recht gestellt werde, wogegen sich die SVP vehement wehre. Wenn nun aber
ein eigener Richter die Werthaltungen seiner Partei nicht mehr teile, dann könne die
SVP die Verantwortung für ihn nicht mehr tragen. «Wenn Sie, die anderen Fraktionen,
Yves Donzallaz wiederwählen, sind Sie verantwortlich für sein künftiges richterliches
Wirken: Dann ist er Ihr Richter, dann ist es Ihre Verantwortung», so Aeschi zum Schluss.

In der Folge wurde der Ordnungsantrag der SP-Fraktion mit 42 zu 190 Stimmen (6
Enthaltungen) abgelehnt – Zustimmung fand er ausschliesslich bei den Mitgliedern der
SP-Fraktion. Anschliessend wurden alle 37 Kandidierenden wiedergewählt. Da auf den
Wahlzetteln alle 37 Namen standen und lediglich gestrichen werden konnten,
interessierten natürlich die individuellen Resultate. Am wenigsten von den 239
möglichen Stimmen erhielt wie erwartet Yves Donzallaz. Seine 177 Stimmen lagen aber
klar über den nötigen 120 (absolutes Mehr). Die restlichen Kandidierenden erhielten
zwischen 197 (Andreas Zünd, SP) und 236 Stimmen (Luca Marazzi, FDP; Thomas
Stadelmann, CVP). 
Auch die zur Wiederwahl stehenden 12 nebenamtlichen Bundesrichterinnen und
-richter schafften die erneute Wahl problemlos (mit zwischen 220 und 236 von 240
möglichen Stimmen). Für den zurücktretenden Ulrich Meyer (SP) wurde Christoph Hurni
(GLP) zum ordentlichen Richter gewählt (mit 232 von 241 Stimmen; 9 Wahlzettel blieben
leer). Und schliesslich barg auch die Ergänzungswahl von sechs nebenamtlichen
Richterinnen und Richtern keine Überraschungen mehr. Auch hier erhielten alle mehr
als 200 von 239 möglichen Stimmen. 

Freilich – so schloss die NZZ bereits am Tag vor der Wahl – stand das Schweizer
Justizsystem bei diesen Wiederwahlen auf dem Prüfstand, auch wenn der Wahltag
selbst ohne Überraschung endete. Eine Justizreform sei unumgänglich, folgerte auch
der Tages-Anzeiger. Der Angriff der SVP sei zwar gescheitert und ein «Psychodrama»
sei verhindert worden – so auch Le Temps, Tribune de Genève und Liberté –, die Justiz
stehe nun aber unter Spannung. Dafür, dass die Diskussionen um die Wahl von
Richterinnen und Richtern nicht versandet, wird auf jeden Fall die Justiz-Initiative
sorgen. 17

In der Sommersession 2021 beriet der Ständerat die Justiz-Initiative. Im Vorfeld hatte
die RK-SR die Initiative einstimmig zur Ablehnung empfohlen. Allerdings lag – wie
bereits in der Frühjahrssession im Nationalrat – ein Minderheitenantrag auf einen
direkten Gegenentwurf vor, mit dem die Möglichkeit für eine stille Wiederwahl von
Bundesrichterinnen und Bundesrichtern geschaffen werden sollte. Diesen Antrag
empfahl die Kommission mit 9 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung zur Ablehnung. 
In der Ratsdebatte führte der Präsident der RK-SR, Beat Rieder (mitte, VS), als
Kommissionssprecher die Argumente aus, mit welcher seine Kommission ihre
Ablehnung gegen das Begehren begründete. Mit dem Losverfahren würde ein
direktdemokratisches Wahlverfahren durch ein «aleatorisches» ersetzt, was der
Tradition der Schweiz widerspreche. Ein solches Verfahren würde nicht nur die
Legitimation der Gerichte untergraben, sondern auch die Vereinigte
Bundesversammlung eines ihrer Rechte berauben und sie so schwächen. Darüber
hinaus sehe die Initiative zwar eine angemessene sprachliche Verteilung vor, eine
Repräsentation der Geschlechter oder verschiedener Landesteile und Regionen sei
aber nicht vorgesehen und würde durch das Los wohl kaum abgedeckt. Eine möglichst
repräsentative Vertretung sei aber eben Bedingung für eine hohe Akzeptanz der
Judikative. Auch eine Expertenkommission, die gemäss der Initiative anstelle der
Gerichtskommission (GK) die geeigneten Richterinnen und Richter bestimmen soll, die
dann zum Losverfahren zugelassen würden, bestehe aus Mitgliedern, die «persönliche
und gesellschaftspolitische Ansichten» hätten. Politische Neutralität, wie sie vom
Begehren angestrebt werde, sei auch von einem solchen Gremium nicht zu erwarten.
Zudem hätten auch ausgeloste Richterinnen und Richter politische Grundhaltungen,
die per Los aber nicht unbedingt ausgewogen verteilt wären. Nicht das Los, sondern der
freiwillige Parteienproporz sorge eben dafür, dass unterschiedliche politische
Werthaltungen möglichst ausgewogen vertreten seien. Zwar könne ein
Expertengremium nach objektiven Kriterien wohl über fachliche Eignung und Qualität
von Gerichtspersonen befinden. Innerhalb dieser Qualifikationen dürfte es aber
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Unterschiede geben und mit dem Losverfahren würden dann eben wahrscheinlich nicht
die Personen mit der besten Eignung gewählt. Allerdings sei die Idee, mehr Expertise in
die Auswahl der Richterinnen und Richter aufzunehmen, gut. Die RK-SR habe deshalb
eine parlamentarische Initiative für einen Fachbeirat eingereicht, der die GK beim
Auswahlverfahren unterstützen solle. Ein weiteres Problem der Justizinitiative sei, dass
sie keine Wiederwahl, sondern lediglich eine Amtsenthebung von Richterinnen und
Richtern durch Bundesrat und Parlament vorsehe. Auch hier gebe es viel Potenzial für
Misstrauen und Legitimationsverlust. Das jetzige System habe sich bewährt, schloss
Rieder sein Plädoyer gegen die Initiative; das «Schweizerische Bundesgericht kann als
eines der weltweit besten angesehen werden».
Lisa Mazzone (gp, GE) warb für den Gegenvorschlag. Einen solchen brauche es nur
schon, um der Initiative möglichst viel Unterstützung zu entziehen. Jedes Ja-Prozent sei
nämlich ein Zeichen für schädliches Misstrauen gegen die Judikative. Das Parlament
dürfe nicht so tun, als gäbe es keine Probleme. Ein solches Problem stelle die
Wiederwahl der Richterinnen und Richter dar, die immer wieder von unschönen Tönen
begleitet werde und stark politisiert sei. Der Gegenvorschlag, der freilich im Nationalrat
abgelehnt worden sei und deshalb von der Kommission noch verbessert werden
müsste, müsse ein Verfahren anstreben, mit dem die Wiederwahl durch das Parlament
und die damit verbundenen, in der Bevölkerung Misstrauen schürenden, politischen
Spielchen vermieden werden. Andrea Caroni (fdp, AR) nahm den Ball auf und erwähnte,
dass es in der Geschichte lediglich in drei Fällen zu Abwahlen gekommen sei. Im 19.
Jahrhundert sei dies aufgrund des Alters zweier Richter geschehen. Dem sei mit der
gesetzlich geregelten Alterslimite – Amtsausübung bis längstens fünf Jahre nach
Erreichen des ordentlichen Rentenalters – begegnet worden. «Das institutionelle
Immunsystem» habe aber auch im dritten Fall, bei der «persönlich motivierten» Abwahl
von Bundesrichter Schubarth 1990, funktioniert, weil dieser anschliessend sofort
wiedergewählt worden sei. Das System sei nicht perfekt, aber sehr gut und es brauche
entsprechend auch keinen Gegenvorschlag. In der Debatte wurden weitere Analogien
zur Geschichte gezogen: Heidi Z'graggen (mitte, UR) führte die ausgelosten Richter ins
Feld, die Sokrates zum Tod verurteilt hatten, und Mathias Zopfi (gp, GL) berichtete, dass
das Losverfahren im Kanton Glarus bis ins 17. Jahrhundert angewendet worden sei, sich
aber nicht bewährt habe. Justizministerin Karin Keller-Sutter schloss die Debatte
schliesslich mit dem Hinweis, dass eine einmalige Wahl und eine lange Amtsdauer die
Unabhängigkeit der Judikative in der Tat grundsätzlich stärken und Parteilose mit dem
Losverfahren eher eine Richterstelle erhalten würden. Trotzdem sei der Bundesrat
gegen das Begehren, weil das Losverfahren nicht dem Leistungsprinzip entspreche, die
demokratische Legitimation der Judikative untergrabe und die Vorzüge des tief im
System der Schweiz verankerten freiwilligen Parteienproporz, wie etwa Transparenz und
Repräsentativität, ohne Not verschenke. Auch das Bundesgericht selber sehe zudem
keinen Handlungsbedarf und sei mit der Stellungnahme des Bundesrats einverstanden.
Die Magistratin verwies schliesslich auf die bereits angestossenen Revisionen, die auf
Teilforderungen der Initiative eingingen – etwa die Diskussionen in der GK für ein
besseres Auswahlverfahren, das auch Parteilose berücksichtigen könnte, die
parlamentarische Initiative der RK-SR für einen Fachbeirat oder die parlamentarische
Initiative von Beat Walti (fdp, ZH; Pa.Iv. 20.468), mit der die Mandatssteuern geregelt
werden sollen. Eine stille Wahl – so das Argument des Bundesrats gegen den Antrag für
einen Gegenvorschlag – wäre zudem weniger demokratisch und transparent als eine
Wiederwahl. Und auch eine von einer Expertenkommission beantragbare
Nichtwiederwahl mache «sogenannte Denkzettel» möglich. Ein solcher Gegenvorschlag
würde zudem den Erwartungen der Initiantinnen und Initianten wohl zu wenig stark
entgegenkommen und sei deshalb nicht geeignet, der Initiative den Wind aus den
Segeln zu nehmen. In der darauffolgenden Abstimmung lehnte der Ständerat Eintreten
auf den Minderheitenantrag für einen Gegenvorschlag mit 26 zu 8 Stimmen (0
Enthaltungen) ab und empfahl die Initiative zur Ablehnung. 

In den am Ende der Sommersession 2021 abgehaltenen Schlussabstimmungen zum
Bundesbeschluss über die Justizinitiative, mit dem die Initiative zur Ablehnung
empfohlen werden sollte, waren die Verhältnisse dann sehr deutlich. Im Nationalrat
stimmte einzig Lukas Reimann (svp, SG) für eine Empfehlung auf Annahme der Initiative.
Er stand 191 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen gegenüber. Im Ständerat fiel die
Empfehlung zur Ablehnung des Begehrens mit 44 Stimmen einstimmig aus (0
Enthaltungen). 18
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Einen neuen Anlauf zur Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit forderten zwei
gleichlautende Motionen von Stefan Engler (mitte, GR; Mo. 21.3689) und von Mathias
Zopfi (gp, GL; Mo. 21.3690). Seit der letzten diesbezüglichen Diskussion seien
mittlerweile zehn Jahre vergangen. In der Zwischenzeit habe es verschiedene Beispiele
gegeben, aufgrund derer die Frage nach einer Stärkung des Rechtsstaates durch
Einführung einer richterlichen Kontrolle von Bundesgesetzen neu diskutiert werden
müsse, so die identische Begründung beider Vorstösse. Zudem würde der Föderalismus
gestärkt, wenn auch die Kantone ein Gericht anrufen könnten, das prüfe, ob die
Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen verfassungskonform sei. 
In seinen identischen Stellungnahmen verwies der Bundesrat auf die bisher
gescheiterten Versuche, ein Bundesverfassungsgericht einzuführen (Pa.Iv. Müller-
Hemmi und Pa.Iv. Studer; Mo. Caroni). Die Bestrebungen seien damals «nicht zuletzt am
klaren Widerstand des Ständerats» gescheitert. Der Bundesrat sehe überdies keine
Notwendigkeit für neuerliche Diskussionen und beantrage deshalb die Ablehnung
beider Motionen. Dies sah die kleine Kammer, die beide Motionen gleichzeitig
behandelte, hingegen leicht anders. Sie hiess einen Ordnungsantrag von Hans Stöckli
(sp, BE) gut, der die beiden Motionen der SPK-SR zur Vorprüfung zuweisen wollte. Sie
solle die Veränderung der Praxis beleuchten und insbesondere auch die Frage einer
Verfassungsgerichtsbarkeit bei Notrechtskompetenzen wie im Falle der Covid-19-
Pandemie betrachten. 19

MOTION
DATUM: 22.09.2021
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Volksrechte

Die Kampagne rund um die Selbstbestimmungsinitiative lief eigentlich schon seit der
Lancierung des Begehrens Anfang 2015. Diverse Parteien und verschiedene
Organisationen hatten sehr früh ihren Widerstand angekündigt. Schon im März 2015
hatte der Tages-Anzeiger getitelt «Alle gegen die Volkspartei»: Wirtschaftsverbände
hatten Sorgen um Handelsverträge geäussert, Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtler
hatten einen Angriff auf die Menschenrechte befürchtet, Rechtshistorikerinnen und
Rechtshistoriker hatten die Idee der «fremden Richter» bemüht, verschiedentlich war
eine Instrumentalisierung des Initiativrechts moniert worden und vor den
eidgenössischen Wahlen im Herbst 2015 hatte die Frage zur Beziehung von Völkerrecht
und Landesrecht «unter Politikern für Polemiken und rote Köpfe» gesorgt (NZZ) – und
das alles noch bevor die Initiative überhaupt zustande gekommen war. Die SVP wollte
nach eigenem Ermessen Klarheit und Sicherheit hinsichtlich des Verhältnisses zwischen
Völkerrecht und Landesrecht herstellen, was freilich von den Gegnerinnen und Gegnern
als «falsches Versprechen» (NZZ) oder «initiative simpliste» (Le Temps) bezeichnet und
bestritten wurde. Rückenwind brachte die Initiative wohl auch ihrem Erfinder Hans-Ueli
Vogt (svp, ZH), der während seines Ständeratswahlkampfes im Kanton Zürich für das
Begehren geworben hatte.

Die Medienberichterstattung über die Selbstbestimmungsinitiative riss natürlich auch
während ihrer parlamentarischen Behandlung 2017 und 2018 nicht ab. Diskutiert wurde
dabei unter anderem auch schon früh über den Abstimmungstermin. Ob die SVP im
Wahljahr 2019 von der Initiative profitieren könne oder nicht, hänge vor allem vom
Arbeitstempo des Parlaments und davon ab, ob ein Gegenvorschlag ausgearbeitet
würde oder nicht, berichtete die Presse. In den Medien wurden derweil auch
verschiedentlich Fälle beschrieben, bei denen Gerichte internationalen Verträgen den
Vorrang vor Verfassungsbeschlüssen gegeben hatten. Insbesondere die Ausnahmen, die
in Einzelfällen bei der Anwendung des Ausführungsgesetzes zur Ausschaffungsinitiative
gemacht wurden, waren ja auch Stein des Anstosses für die Selbstbestimmungsinitiative
gewesen. Ob die Schweiz nun «Musterschülerin» sei (Tages-Anzeiger), die in
vorauseilendem Gehorsam handle, oder sich als Vertragspartnerin an internationale
Abkommen halten müsse, wie in der Presse ebenfalls argumentiert wurde, – die
Diskussionen hielten die Selbstbestimmungsinitiative im Gespräch. 

Bereits vor Abschluss der parlamentarischen Verhandlungen lancierten die
Gegnerinnen und Gegner der Initiative Ende Mai 2018 mittels einer Medienkonferenz
offiziell den Abstimmungskampf – obwohl dann noch nicht entschieden war, wann das
Anliegen an die Urne kommen sollte. Unter dem Namen «Schutzfaktor M» – M stand bei
der bereits 2013 ins Leben gerufenen Organisation für Menschenrechte – und der
Bezeichnung «Allianz der Zivilgesellschaft» hatten sich laut Basler Zeitung über hundert
Organisationen – darunter etwa der katholische Frauenbund, Pink Cross, Behinderten-
und Jugendverbände oder Helvetas – und Tausende Einzelpersonen
zusammengeschlossen. Vor der Presse bezeichneten verschiedene Vertreterinnen und
Vertreter dieser Organisationen das SVP-Anliegen als «Selbstbeschneidungs-Initiative»
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oder «Anti-Menschenrechts-Initiative». Die ungewohnt frühe Organisation der
Gegnerschaft sei mit der Bedeutung der Initiative zu erklären, aber auch damit, dass
der «Abstimmungskampf kein Spaziergang» werde, so der Tages-Anzeiger. Darauf weise
auch eine im März 2018 durchgeführte Umfrage hin, die zeige, dass 43 Prozent der
Befragten die Initiative sicher oder eher annehmen würden und 48 Prozent dagegen
oder eher dagegen seien. 

Anfang Juli entschied der Bundesrat dann, die Abstimmung auf den frühest möglichen
Zeitpunkt, den 25. November 2018, festzulegen. Anfang Oktober startete die SVP mit
ihrem Abstimmungskampf, der zumindest hinsichtlich der verwendeten Bilder und
verglichen mit früheren Kampagnen zur Minarett-, Ausschaffungs- oder
Masseneinwanderungsinitiative etwa vom Sonntags-Blick als «völlig harmlos»
bezeichnet wurden. Auf einem in orange gehaltenen Hintergrund hielten Personen ein
Schild mit einem Ja «zur direkten Demokratie» und «zur Selbstbestimmung» in die
Kamera. Das Logo der Partei war nicht sichtbar. Man habe die Botschaft bewusst simpel
halten wollen. Eine aggressive Kampagne sei nicht nötig, weil die Botschaft klar sei,
zudem wolle man einen sachlichen Abstimmungskampf führen, gab Kampagnenchef
Thomas Matter (svp, ZH) zu Protokoll. 

Die Gegnerschaft fuhr für ihre Kampagne schwereres Geschütz auf: So liess
Economiesuisse 18 Frachtcontainer auf den Bundesplatz stellen mit dem Hinweis, dass
darin 387 Tonnen Exportgüter Platz hätten, was der Menge entspreche, die von der
Schweiz aus alle 10 Minuten in die Welt verkauft werde. Diese Ausfuhren seien aber bei
einem Ja zur Selbstbestimmungsinitiative gefährdet. Nur dank zahlreicher
internationaler Abkommen, die bei einem Ja alle auf der Kippe stünden, gehöre die
Schweiz zu den 20 grössten Volkswirtschaften weltweit. Das «Gesicht der Operation
Libero» (Blick), Flavia Kleiner, sprach von der «krassesten Initiative, über die wir je
abgestimmt haben», mit ihr werde der Rechtsstaat fundamental angegriffen. Eine in
den Medien häufig zu vernehmende Stimme gehörte Helen Keller, der Vertreterin der
Schweiz am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Auch für sie
entsprach die Initiative einem Angriff auf den Rechtsstaat und die Menschenrechte. Sie
argumentierte, dass das Volksbegehren nicht hätte für gültig erklärt werden dürfen und
fürchtete sich bei einer Annahme vor einer «Katastrophe», wie die Weltwoche
ausführte. Plakate der Gegnerinnen und Gegner zeigten eine Kreissäge, die
verschiedene Begriffe (z.B. Frauenrechte, Kinderrechte, Behindertenrechte)
durchtrennte, verbunden mit dem Slogan «Nein zur Selbstbeschneidungsinitiative der
SVP». In der Weltwoche wurden die Plakate als «krasser Ausdruck» von
«Volksverachtung» bezeichnet, mit der die «antidemokratische Gesinnung der
Selbstbestimmungsgegner» sichtbar werde. Volksentscheide würden mit
«Kettensägenmassaker[n]» gleichgesetzt. 
Auch auf Social Media hatten die Gegnerinnen und Gegner der Initiative «die Nase
vorn» (Weltwoche). Mit einem Film zeigten sie als antike Soldaten verkleidete Mitglieder
der SVP (Roger Köppel [ZH], Andreas Glarner [AG] und Magdalena Martullo-Blocher
[GR]), die in einem Trojanischen Pferd versteckt das Bundesgericht entmachten
wollten. Ein grosses Holzpferd wurde dann auch kurz vor dem Abstimmungstermin auf
dem Berner Bahnhofsplatz präsentiert.  

Die SVP – allen voran Christoph Blocher – verteidigte die Initiative mit dem Argument,
dass die direkte Demokratie schleichend ausgehebelt werde. Bei der Abstimmung
stünden nichts weniger als die Volksrechte auf dem Spiel. «Damit die Leute noch etwas
zu sagen haben», müssten sie Ja stimmen, so der vom Blick als «SVP-Übervater»
bezeichnete Blocher. Der alt-Bundesrat betrachtete die Selbstbestimmungsinitiative
zudem als Vehikel, mit dem der EU-Rahmenvertrag verhindert werden könne. Sehr
häufig trat auch Hans-Ueli Vogt vor die Medien, um «seine» Initiative zu verteidigen.
Auch der «Architekt» des Begehrens, so die Aargauer Zeitung, argumentierte mit der
Verteidigung der direkten Demokratie. Das Parlament setze angenommene Initiativen
mit Verweis auf internationale Verpflichtungen nicht so um, wie dies von der
Stimmbevölkerung verlangt werde. Mit der Initiative werde der Stellenwert der direkten
Demokratie hingegen wieder gestärkt.  

Für Wirbel sorgte ein Flyer, der von der SVP Mitte August 2018 an alle Schweizer
Haushalte verteilt wurde. Darin trat alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey als Kronzeugin
für die Selbstbestimmungsinitiative auf: «Das Schweizer Recht schützt besser als das
europäische. Ich bin entschieden dagegen, dass europäisches Recht sämtliche
Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU regeln soll», wurde die ehemalige
Magistratin zitiert. Diese Aussage hatte Calmy-Rey im Rahmen einer Diskussion um das
EU-Rahmenabkommen gemacht. Von der SVP sei sie aber nicht angefragt worden, sie
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sei schockiert über dieses Vorgehen. SP-Parteipräsident Christian Levrat (sp, FR)
sprach in diesem Zusammenhang von «Lügenpropaganda». Auch die «Buh-Rufe» und
die «Schimpftiraden» (Aargauer Zeitung), die Bundesrätin Simonetta Sommaruga bei
einem Podium in Suhr (AG) über sich ergehen lassen musste, zeugten von der immer
aufgeheizteren Stimmung. Nicht nur die von der SVP immer wieder heftig attackierte
Justizministerin, sondern auch die Bundesratsmitglieder Doris Leuthard, Alain Berset,
Ignazio Cassis und Johann Schneider-Ammann engagierten sich mit verschiedenen
Auftritten für die ablehnende Haltung des Bundesrates. Man habe Lehren aus dem Ja
zur Masseneinwanderungsinitiative gezogen, bestätigte Simonetta Sommaruga der
Aargauer Zeitung, und trete darum als Regierung stärker in Erscheinung. 

Ende August zeigte eine Umfrage, dass zu diesem Zeitpunkt 53 Prozent der Befragten
Nein zur Initiative gesagt hätten und 45 Prozent Ja. Als aussergewöhnlich wurde von
den Befragenden der Umstand gewertet, dass das Ja-Lager über die Zeit nicht kleiner
geworden sei; ein Muster, das sonst bei Initiativen im Verlauf einer Kampagne zu
beobachten sei. Thomas Matter sprach bei seinem Kommentar zu diesen Zahlen in der
Aargauer Zeitung von einem Kampf «David gegen Goliath». Er schätzte den finanziellen
Aufwand der Gegnerschaft auf einen «zweistelligen Millionenbetrag». Die Gegnerinnen
und Gegner führten eine «Märchenstundenkampagne mit unlimitierten Budgets»,
urteilte Matter. Die SVP selber habe weniger als CHF 3 Mio. ausgegeben. Eine Analyse
von Media Focus ging hingegen aufgrund der gekauften Werbeflächen (Plakate, Inserate,
Werbung auf Youtube) davon aus, dass das Befürworterlager mehr ausgegeben hatte als
das Gegnerlager. Auch die APS-Inserateanalyse, mit der die Anzahl der in Printmedien
geschalteten Inserate betrachtet wird, stellte ein grösseres Engagement der
Befürwortenden- als der Gegnerseite fest. Zudem schalteten die Befürworterinnen und
Befürworter deutlich mehr Inserate als noch bei der Masseneinwanderungs- oder der
Durchsetzungsinitiative. Wer wie viel für den Abstimmungskampf ausgab, blieb zwar ein
Geheimnis, die Kosten waren aber sicherlich überdurchschnittlich hoch. 
Die Gegnerinnen und Gegner warnten aufgrund der Umfrageresultate davor, zu meinen,
dass das Rennen bereits gelaufen sei. Demoskopen würden sich oft irren, so etwa der
Blick. Als für das Nein-Lager nicht förderlich, wurde zudem die Absicht des
Bundesrates bezeichnet, ausgerechnet kurz vor der Abstimmung eine Unterzeichnung
des umstrittenen UNO-Migrationspaktes zu prüfen. Die Umfragen hatten zudem gezeigt,
dass rund ein Drittel der FDP-Sympathisierenden die Initiative unterstützen würde.
Auch die Ja-Parole der Jungfreisinnigen des Kantons Zürich zeige, dass durch den
Freisinn ein Riss verlaufe, urteilte der Sonntags-Blick. Diesem wollte Parteipräsidentin
Petra Gössi (fdp, SZ) auf Anfrage mit Aufklärung und Mobilisierung der eigenen Basis
begegnen – so das Sonntagsblatt weiter.   

Den «Rückenwind», den die Befürworterinnen und Befürworter durch die Debatte um
den Migrationspakt noch einmal erhalten hatten, wie der Blick urteilte, versuchten sie
kurz vor der Abstimmung dann noch mit «Brachial-Werbung» (Blick) zu verstärken. Auf
der Titelseite der Pendlerzeitung «20 Minuten» warb das «Egerkinger Komitee» um
Walter Wobmann (svp, AG) und Andreas Glarner (svp, AG) damit, dass mit der Annahme
der Selbstbestimmungsinitiative der UNO-Migrationspakt verhindert werden könnte,
dass hingegen bei einer Ablehnung die Minarett-Initiative wieder für ungültig erklärt
werden würde. Eine Karikatur zeigte zudem Justizministerin Simonetta Sommaruga, die
mit der Aussage «Hereinspaziert» an der Grenze Flüchtlinge in die Schweiz bittet.
Die heftige und ungewöhnliche lange Kampagne liess für den Abstimmungssonntag eine
hohe Beteiligung erwarten. 20

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Eigentlich wäre die Motion Zanetti (svp, ZH), die eine elektronische Zustellung von
Abstimmungsunterlagen forderte, im Ständerat in der Frühjahrssession 2020
terminiert gewesen, konnte aber aufgrund des Sessionsabbruchs nicht mehr beraten
werden. 
Die SPK-SR hatte ihren Bericht mit dem Antrag zur einstimmigen Ablehnung der Motion
bereits Ende Januar 2020 vorgelegt. Die elektronische Zustellung würde nur einigen
wenigen Auslandschweizerinnen und -schweizern nutzen, wobei eine Verzögerung der
Rücksendung – die elektronisch zugestellten Dokumente müssten ausgedruckt und auf
postalischem Wege zurückgesandt werden – trotzdem nicht ausgeschlossen werden
könne. Ein Versand per E-Mail würde zudem ein hohes Missbrauchsrisiko bergen.
Schliesslich würde der Druck der Unterlagen auf unterschiedliches Papier eine
maschinelle Auszählung der Stimmzettel verunmöglichen. Mathias Zopfi (gp, GL), der für
die SPK-SR Bericht erstattete, schloss sein Plädoyer für ein Nein mit dem Hinweis, dass
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mit der Motion die tatsächlich bestehenden Probleme der Schweizerinnen und
Schweizer im Ausland nicht behoben, sondern neue Baustellen geschaffen würden.
Bundeskanzler Walter Thurnherr hob in die gleiche Kerbe und wies darauf hin, dass der
E-Versand kein Ersatz für E-Voting sein könne, weniger sicher sei und erheblichen
Mehraufwand bedeute. Die kleine Kammer versenkte in der Folge die Vorlage
diskussionslos. 21

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Im Frühjahr deutete noch nicht viel darauf hin, dass die Ständeratswahlen 2019 im
Kanton Glarus, wo bei den Wahlen ins Stöckli auch 16-Jährige schon ihre Stimme
abgeben können, im Oktober für Spannung sorgen könnten. Die beiden Bisherigen,
Thomas Hefti (fdp) und Werner Hösli (svp) traten wieder zur Wahl an. Beide waren 2014
bei Ersatzwahlen in den Ständerat gewählt und bei den Wahlen 2015 problemlos
bestätigt worden. Im Vorfeld der Wahlen 2019 lobten sie ihre gute Zusammenarbeit im
Ständerat und unterstützten sich gegenseitig im Wahlkampf, etwa durch gemeinsame
Inserate. Eine erneute Glarner FDP-SVP-Standesstimme verhindern wollte der Grüne
Mathias Zopfi. Der 35-jährige Anwalt konnte in seinen jungen Jahren schon auf eine
beachtliche politische Karriere zurückblicken. Er sass seit 2010 im Landrat, bekleidete
als erster Grüner das Amt des Glarner Landratspräsidenten und war seit 2015
Gemeindevizepräsident von Glarus Süd. Er trat im Wahlkampf als gemässigter,
gewerbeverbundener, «bürgerlicher Grüner» auf, der gerne die Rolle des
Brückenbauers übernimmt. Trotzdem wurde für Zopfi nicht mehr als ein Achtungserfolg
erwartet. 

Am Wahlsonntag kam es dann aber zur faustdicken Überraschung. Alle drei Kandidaten
erreichten das absolute Mehr von 4'973 Stimmen. Zwar wurde Thomas Hefti wie
erwartet mit dem besten Resultat der drei Kandidaten wiedergewählt (7'544 Stimmen).
Doch auf dem zweiten Rang fand sich nicht wie erwartet Werner Hösli, sondern Mathias
Zopfi (5'684 Stimmen) mit 252 Stimmen Unterschied vor dem SVP-Vertreter und wurde
damit ebenfalls im ersten Wahlgang gewählt. Zopfi zog damit als erster grüner Glarner in
eine der beiden Bundeshauskammern ein. Zum ersten Mal überhaupt wurde zudem im
Kanton Glarus ein eidgenössischer Parlamentarier abgewählt. Während Hösli in Glarus
Süd, der Heimatgemeinde von allen drei Kandidaten, rund 200 Stimmen mehr holte als
sein Widersacher, konnte Zopfi in der Gemeinde Glarus den Unterschied machen, wo
er gut 400 Stimmen auf Hösli herausholte. Der kantonale SVP-Parteipräsident Kaspar
Krieg schob einen Teil der Schuld an der Wahlschlappe der FDP in die Schuhe, welche
sich laut ihm nicht an die bürgerliche Vereinbarung gehalten hätten, indem sie teilweise
offen für Zopfi anstatt für Hösli geworben haben sollen. Mit diesem historischen
Ergebnis wurde der frischgebackene Ständerat Zopfi innert kürzester Zeit schweizweit
zu einem Symbol für die grüne Welle, welche den Grünen und Grünliberalen in vielen
Kantonen grosse Gewinne bescherte. Und während Thomas Hefti nun mit dem Amt des
Ständeratspräsidenten liebäugelt, das er in zwei Jahren übernehmen könnte, deutete
Werner Hösli nach der Wahlniederlage an, dass er seine politische Karriere womöglich
beenden werde. 22

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
ELIA HEER

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

In der Sommersession 2021 befasste sich der Ständerat mit der Weiterentwicklung von
Frontex und der Änderung des AIG. Im Vorfeld hatte die SiK-SR diese als für die
Schweiz «unerlässlich» bezeichnet. Da die Kommission die EU-Migrationspolitik jedoch
kritisch beurteilte, forderte sie dazu auf, den Bundesratsentwurf mit
Ausgleichsmassnahmen im Sinne der humanitären Tradition der Schweiz zu ergänzen.
Einerseits beantragte sie ergänzend zur Übernahme der Verordnung die Aufnahme von
2'800 Flüchtlingen im Rahmen des Resettlements, wobei diese Erhöhung der
Resettlementquote stufenweise und in Kooperation mit den Kantonen erfolgen sollte.
Andererseits beantragte sie einen Mechanismus zur Beschwerdenbearbeitung und eine
Rechtsberatung, um die Rechtsmittel der Asylsuchenden zu stärken. Zudem sprach sie
sich einstimmig für einen Antrag aus, demgemäss das Schweizer Kontingent für Frontex
nicht zulasten des nationalen Grenzschutzes gehen dürfe. Schliesslich beantragte die
SiK-SR, dass Frontex-Einsätze einem Genehmigungsverfahren unterliegen sollen. Dieser
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angepassten Version der Vorlage stimmte die Kommission mit 8 zu 2 Stimmen bei 1
Enthaltung zu, während eine Minderheit nicht auf die Vorlage eintreten wollte, weil die
humanitären Ausgleichsmassnahmen in ihren Augen nicht ausreichend waren.
Die Ratsdebatte entwickelte sich trotz der relativ eindeutigen Position der Kommission
zu einer umstrittenen Angelegenheit. Daniel Jositsch (sp, ZH) kritisierte, dass die EU
über keine gesamtheitliche Migrationspolitik verfüge und das Dublin-System nur den
Umgang mit Flüchtlingen an den Aussengrenzen regle. Dadurch entstünden in gewissen
Staaten eine Extrembelastung und illegale Sekundärmigration, beides für Jositsch
Grund genug, um diese neuen Massnahmen «nicht einfach so durchzuwinken» und
stattdessen, wie von der Kommission vorgeschlagen, mit flankierenden Massnahmen zu
ergänzen. Als «eine falsche Politik» bezeichnete Thomas Minder (parteilos, SH)
hingegen die von der Kommission gemachten Resettlement-Anträge, weil man damit
das Schengen- mit dem Dublin-System und damit Sicherheits- mit Flüchtlingspolitik
vermische. Auch Finanzminister Maurer schloss sich dieser Argumentation an und
betonte, dass Schengen für Grenzsicherheit stehe und nicht primär ein Projekt der
Asypolitik sei. Daher lehnte er im Namen des Bundesrats die von der SiK-SR
vorgeschlagenen Ausweitungen des Resettlement-Verfahrens ab, nicht zuletzt weil man
in dieser Sache die Kantone einbeziehen müsse, bevor man absolut verbindliche
Beschlüsse mache. Zu wenig weit ging der Kommissionsvorschlag Ständerat Zopfi (gp,
GL), der im Rat einen Nichteintretensantrag einreichte, da die Anzahl der
Resettlement-Flüchtlinge in seinen Augen auf 4'000 hätte erhöht werden müssen. Er
begrüsste zwar den Ausbau des Grundrechtsschutzes, kritisierte aber die Methoden des
europäischen Grenzschutzes und argumentierte, dass man Sicherheit und Migration in
dieser Frage nicht trennen könne. Thierry Burkart (fdp, AG) erinnerte in diesem Kontext
daran, dass eine Nichtübernahme der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes
im Extremfall die Beendigung der Schengen-Zusammenarbeit nach sich ziehen könnte.
Der Ständerat beschloss mit 33 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung), auf die Vorlage
einzutreten, lehnte kurz darauf aber die von der Kommission geforderte Erhöhung der
Anzahl der Resettlement-Flüchtlinge auf 2'800 mit 22 zu 21 Stimmen knapp ab. Der Rat
folgte jedoch teilweise seiner Kommission, indem er sich entschied, dass Schweizer
Frontex-Einsätze nicht vom Kontingent der Schweizer Grenzschützerinnen und
Grenzschützer abgezogen werden dürfen und dass derartige Einsätze einem
Genehmigungsverfahren unterstellt werden müssen. In der Gesamtabstimmung nahm
die kleine Kammer den Frontex-Entwurf mit 30 zu 14 Stimmen schliesslich deutlich an,
wobei die Nein-Stimmen vornehmlich von Mitgliedern der Grünen und der SP
stammten. Die Änderungen im Asylrecht, welche die Rechtsmittel der Asylsuchenden
und die Unterstützung bei Beschwerdeverfahren stärken, wurden vom Ständerat
einstimmig angenommen. 23

Zwischenstaatliche Beziehungen

Nachdem die Sistierung des Doppelbesteuerungsabkommens mit Saudi-Arabien Ende
2019 aufgehoben worden war, hatte die WAK-NR das inhaltlich unbestrittene
Abkommen dem Nationalrat zur Annahme empfohlen. 
Kommissionssprecher Lüscher (fdp, GE) betonte die wichtige diplomatische Rolle der
Schweiz in der Vermittlung zwischen Saudi-Arabien, Iran und den USA und plädierte für
die Stärkung dieser Bindung. Auch wenn der Mord an Kashoggi «abstossend» sei, so
könne die Schweiz derartige Staaten nur durch die Fortsetzung bilateraler Beziehungen
für Themen wie Menschenrechte sensibilisieren, nicht durch das «Abbrechen von
Brücken». Nach dem Abschluss eines Freihandelsabkommens und der Einführung des
AIA zwischen den beiden Ländern, sei es zudem naheliegend gewesen, ein DBA
auszuhandeln. Eine Minderheit Pardini (sp, BE) beantragte das Eintreten und die
sofortige Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, eine Strategie für den
Umgang mit Saudi-Arabien vorzulegen. Jacqueline Badran (sp, ZH) stellte gar die
Neutralität der Schweiz in Frage, wenn diese mit Ländern, welche «systematisch
Menschenrechte mit Füssen treten», wirtschaftliche Kooperationen eingehe. Auch
Céline Amaudruz (svp, GE) sprach sich im Namen ihrer Fraktion gegen das Abkommen
aus, da die Schweiz in der Regel mehr Informationen ans Ausland liefere als umgekehrt
und der Informationsaustausch eine Verletzung der finanziellen Privatsphäre der
betroffenen Institutionen darstelle. 
Die meisten Ratsmitglieder gaben sich jedoch mit dem bundesrätlichen Bericht zur
Beziehung mit Saudi-Arabien zufrieden und legten dem Abkommen keine Steine in den
Weg. Mit 120 zu 66 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) beschloss der Nationalrat, auf die
Vorlage einzutreten, und verzichtete auf die geforderte Rückweisung. Nicht ganz so
eindeutig präsentierte sich die Situation bei der Schlussabstimmung, bei der das DBA
mit einer deutlichen Mehrheit von 119 zu 71 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) abgelehnt
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wurde. Grund für das überraschende Resultat sei ein Fauxpas der SVP-Fraktion
gewesen, bei der eine Mehrheit «den falschen Knopf gedrückt» habe, wie Thomas
Matter (svp, ZH) in seinem Ordnungsantrag zur Abstimmungswiederholung erklärte.
Dieser Sinneswandel stand im Widerspruch zur Stellungnahme von Nationalrätin
Amaudruz während der Debatte. Dem Ordnungsantrag wurde stattgegeben, was die SVP
nutzte, um dem Abkommen bei 111 zu 78 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) zur Annahme zu
verhelfen. 24

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

Les récentes évolutions en matière de développement durable, avec notamment les
Accords de Paris, ont placé au coeur du débat la finance durable. Ainsi, plusieurs pays,
comme l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni, et des organisations internationales,
comme l'ONU ou l'OCDE, ont inscrit la finance durable dans leurs agendas. Dans cette
optique, Adèle Thorens Goumaz (verts, VD) demande un rapport du Conseil fédéral sur
les évolutions des conditions-cadres des marchés financiers afin de maintenir la
compétitivité et d'intégrer les évolutions internationales en matière de durabilité. 
Le Conseil fédéral a proposé d'accepter le postulat. Il estime qu'il s'inscrit dans sa
politique en matière de marchés financiers. Le débat en chambre a été reporté car le
postulat est combattu par Thomas Matter (udc, ZH). 25

POSTULAT
DATUM: 21.06.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Selon Leo Müller (pdc, LU), la conversion vers une économie durable passe
principalement vers des investissements durables qui se profilent comme l'un des
principaux leviers de cette transformation. Alors que la Suisse se positionne déjà sur le
marché prometteur de la finance durable, le parlementaire lucernois a déposé une
motion pour faciliter les investissements durables. Il a notamment demandé au Conseil
fédéral de simplifier l'information et de renforcer la transparence en améliorant la
base de données disponible en terme de finance durable. 
Le Conseil fédéral, qui a précisé qu'un rapport sur la finance durable était en cours
d'élaboration, s'est montré favorable à la motion. Bien que combattue par Thomas
Matter (udc, ZH), la motion a été adoptée à la chambre du peuple par 134 voix contre
52. Seul l'UDC et 1 voix PLR se sont opposées à la motion. 26

MOTION
DATUM: 02.03.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

En considérant le rôle prépondérant de la finance dans le développement durable,
Adèle Thorens Goumaz (verts, VD) a déposé un postulat qui charge le Conseil fédéral
d'évaluer la compétitivité de la place financière helvétique en terme de durabilité. Le
postulat a été repris par Bastien Girod (verts, ZH). Bien que combattu par Thomas
Matter (udc, ZH), il a été adopté par la chambre du peuple par 132 voix contre 49 et 3
abstentions. Seule l'UDC s'est opposée au postulat. Le Parlement a donc suivi le Conseil
fédéral qui préconisait l'adoption du postulat. En effet, il s'inscrit dans la dynamique
induite par la création d'un groupe de travail, chapeauté par le Secrétariat d'Etat aux
questions financières internationales (SFI), sur la finance durable. 27

POSTULAT
DATUM: 02.03.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Geldpolitik

Das geldpolitische Jahr 2015 begann mit einem regelrechten Paukenschlag. Am 15.
Januar gab der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, die
sofortige Aufhebung des seit 2011 bestehenden Euro-Mindestkurses von CHF 1.20
bekannt. Begründet wurde dieser Schritt vor allem mit der divergierenden
wirtschaftlichen und geldpolitischen Entwicklung in den beiden grossen
Währungsräumen, der EU und den USA. Während sich in den Vereinigten Staaten eine
allmähliche Erholung und eine Straffung der Geldpolitik abzeichnete, wurde von der
Europäischen Zentralbank (EZB) eine weitere Lockerung ihrer Geldpolitik durch ein
Ankaufsprogramm von Staatsanleihen erwartet. Diese Massnahme der EZB hätte den
Euro gegenüber dem Franken weiter abgeschwächt und die SNB gezwungen, zusätzlich
erhebliche Interventionen am Devisenmarkt zu tätigen. Einige Experten interpretierten
den Entscheid der SNB-Spitze deshalb auch dahingehend, dass die SNB nicht mehr
bereit gewesen sei, eine neuerliche Ausweitung der Bilanz und damit grössere Risiken
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in Kauf zu nehmen. Parallel zur Aufhebung des Euro-Mindestkurses gab die
Nationalbank bekannt, die im Dezember 2014 eingeführten Negativzinsen auf den
Giroguthaben der Banken per 22. Januar um 0,5% auf -0,75% zu senken. Sie wollte
damit Anlagen in Schweizer Franken unattraktiver gestalten, um eine übermässige
Aufwertung des Frankens zu verhindern. Zudem behielt sich die SNB ausdrücklich die
Möglichkeit vor, weiterhin am Devisenmarkt einzugreifen, sollte dies aus ihrer Sicht
notwendig sein. 
Die Reaktionen auf den Entscheid der SNB fielen heftig aus, sowohl von Seiten der
Finanzmärke als auch von Seiten der Politik. Während die Linke die Nationalbank
vornehmlich kritisierte, zeigten die Bürgerlichen mehr Verständnis für die SNB und
zollten ihr teilweise, zum Beispiel in der Person von Nationalrat Matter (svp, ZH), gar
Respekt für ihren "mutigen Entscheid". Auch der Bundesrat zeigte sich überrascht von
der Entscheidung der SNB. Wirtschaftsminister Schneider-Ammann anerkannte die
zusätzlichen Schwierigkeiten, die den Unternehmen durch den Wegfall der
Kursuntergrenze erwachsen würden, warnte aber gleichzeitig davor, in Alarmismus zu
verfallen. Umso wichtiger sei es nun, den Unternehmen mit guten Rahmenbedingungen
in anderen Bereichen (Beziehung zu Europa, Steuern, flexibler Arbeitsmarkt)
Unterstützung und Planungssicherheit zu bieten.
Mit seinem Appell stiess der Bundesrat bei den Parteien jedoch auf taube Ohren.
Sowohl das linke wie auch das rechte Lager wartete mit eigenen Rezepten auf, wie der
Situation nach Aufhebung des Euromindestkurses zu begegnen sei. Nationalrätin Rytz
(gp, BE) äusserste sich dahingehend, dass ein Eingriff des Staates in Form von
vermehrten Investitionen in die Infrastruktur, von der konsequenten Umsetzung der
Energiewende und von neuen Regeln im Finanzmarktbereich angezeigt sei; ihre
Ratskollegin Leutenegger Oberholzer verlangte, mit einer dringlichen Revision des
Kartellrechts einem übermässigen Einkaufstourismus entgegenzuwirken und einen
Staatsfonds zu äufnen. Die bürgerliche Seite vermochte diesen Vorschlägen nichts
abzugewinnen. Sie negierte die Notwendigkeit eines staatlichen Eingriffs deutlich und
verwies, ähnlich wie der Bundesrat, auf die Wichtigkeit von wirtschaftlich guten
Rahmenbedingungen, gewährleistet durch Ausbau des Freihandels, durch Bewahrung
der bilateralen Beziehungen zur EU und durch steuerliche Entlastungen. Der Versuch,
aus den Folgen der Aufgabe der Kursuntergrenze durch die SNB Profit zu schlagen und
die Politik im eigenen Sinne zu beeinflussen, manifestierte sich auch in der grossen
Anzahl im Laufe des Jahres eingereichter parlamentarischer Vorstösse, die die
Problematik der Frankenstärke in der einen oder anderen Weise aufgriffen. 28

Nationalbank

La majorité de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
(CER-CN) a déposé un postulat qui charge le Conseil fédéral d'établir un rapport sur le
rôle de la Banque nationale suisse (BNS) pour atteindre les objectifs de
développement durable de la Confédération. Une minorité Matter (udc, ZH), emmenée
essentiellement par des député.e.s UDC et PLR, s'est opposée au postulat. L'objectif du
postulat est de déterminer comment la BNS peut contribuer à la coordination des
mesures climatiques dans la finance, et quels sont les effets des risques climatiques et
environnementaux sur la stabilité financière. 
Le Conseil fédéral s'est montré favorable au postulat. Il a indiqué qu'un tel rapport
compléterait les récents développements législatifs en finance durable. 
En chambre, l'objet a été adopté par 100 voix contre 83 et 1 abstention. L'UDC et le PLR
n'ont réussi à convaincre que 3 député.e.s du groupe du Centre. Les voix du camp
rose-vert, rejointes par les Vert'libéraux et la majorité du groupe du Centre, ont fait
pencher la balance. 29
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Banken

Neben der Marginalisierung der Weissgeldvorlage hatte der bundesrätliche Entscheid
für den automatischen Informationsaustausch eine zweite mittelbare Auswirkung,
nämlich die Unterzeichnung der Europaratskonvention zur Steueramtshilfe durch den
Bundesrat im Oktober des Berichtsjahrs. Die Konvention sah gegenüber den damals
geltenden Regelungen (Amtshilfe auf Ersuchen, Gruppenanfragen möglich) eine weitere
Aufweichung der Amtshilferegelungen vor. Neu sollte auch „spontan“ - nicht jedoch
„automatisch“ - Amtshilfe geleistet werden. Die Schweiz verpflichtete sich mit der
Übernahme der Konvention dazu, Drittstaaten zu informieren, wenn sie auf
unversteuerte, ausländische Gelder stossen sollte. Solche Daten musste die Schweiz
jedoch nicht aktiv aufspüren; um der Konvention zu genügen, reichte die Weitergabe
zufällig erlangter Informationen. Die SVP und die FDP kritisierten die Übernahme der
Konvention, weil die Schweiz so zur „freiwilligen Steuerpolizei“ (Thomas Matter, svp, ZH)
für das Ausland würde. Obwohl einiges darauf hindeutete, dass die Konvention Teil der
zukünftigen internationalen Regelungen sein würde, teilte die FDP mit, das Abkommen
im Rat abzulehnen, weil es über die globalen Standards hinausgehe. Alle anderen
Parteien unterstützten die Unterzeichnung, verwiesen aber teilweise darauf, dass die
Konvention erst umgesetzt werden sollte, wenn andere Staaten die Regelung ebenfalls
umsetzten. Der Bundesrat erhoffte sich von der Ratifikation der Europaratskonvention
zur Steueramtshilfe unter anderem, dass er damit die Anforderungen des Global Forum
der OECD teilweise erfüllen konnte. 30

ANDERES
DATUM: 15.10.2013
FABIO CANETG

Nachdem sich der Bundesrat im November 2014 im Rahmen des MCAA zur Einführung
des automatischen Informationsaustausches in Steuersachen (AIA) verpflichtet hatte,
gelangte das entsprechende AIA-Gesetz in der Herbstsession in den Nationalrat. Dieses
war nötig, damit die international eingegangenen Verpflichtungen auch umgesetzt
werden konnten. 
Die Ratsdebatte in der grossen Kammer wurde stark von Vertretern der SVP geprägt.
Nachdem Anträge aus SVP-Reihen auf Nichteintreten und Rückweisung an den
Bundesrat zu Beginn der Beratung gescheitert waren, brachten Parlamentarier der
Volkspartei zahlreiche verschiedene Anträge ein. Der Versuch, eine unabhängige Stelle
zu schaffen, an welche im Rahmen des spontanen Informationsaustausches vom
Ausland erhaltene Informationen hätten weitergeleitet werden sollen und dass diese
nur im Verdachtsfall von den Steuerbehörden hätten verwendet werden dürfen, fand
ebenso keine Mehrheit wie das Ansinnen, die geltende Rechtslage insofern zu erhalten,
als dass jedes einzelne neu verhandelte AIA-Abkommen dem fakultativen Referendum
zu unterstellen war. Eine Mehrheit, bestehend aus SVP, FDP und Teilen der CVP, fand
sich hingegen für einen Minderheitsantrag Matter (svp, ZH), der aus Fahrlässigkeit
verursachte inkorrekte Selbstauskünfte nicht unter Busse stellen wollte. 
Ebenfalls erfolgreich war ein spontan eingebrachter Antrag Regazzi (cvp, TI), der die
Einführung einer neuen Steueramnestie forderte. Eine im Jahre 2010 geschaffene
Möglichkeit der Selbstanzeige, bei der neben den Nachsteuern der vergangenen zehn
Jahre eine Busse anfiel, sei ein zu kleiner Anreiz, falsch deklarierte Gelder zu melden.
Dies könne korrigiert werden, indem die Frist auf fünf Jahre halbiert werde. Eine
bürgerliche Ratsmehrheit folgte dieser Argumentation entgegen dem Willen des
Bundesrats und nahm den Antrag mit 85 zu 80 Stimmen an.  
Der Ständerat, der die Vorlage in der Wintersession behandelte, konnte dem Antrag
Regazzi nichts abgewinnen, er sprach sich für die vom Bundesrat vorgeschlagene
Variante aus. Für Diskussionen sorgte in der kleinen Kammer auch die Frage, ob es
notwendig sei, eine neue Steuererkennungsnummer zu schaffen oder aber die bereits
bestehende AHV-Nummer zu verwenden. Für eine neu geschaffene Erkennungszahl
sprach das Argument des besseren Datenschutzes, die Kantone befürchteten aber
dadurch erhebliche Mehrkosten. Der Ständerat sprach sich klar im Sinne der Kantone
dafür aus, die bestehende AHV-Nummer zu verwenden. 
Aufgrund der bestehenden Differenzen zwischen National- und Ständerat gelangte das
Geschäft wieder zurück in die grosse Kammer. Diese erklärte sich mit den vom
Ständerat abgeänderten Punkten einverstanden, womit die Vorlage angenommen
wurde. 31
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Im Jahr 2013 hatte der Bundesrat die Europaratskonvention zur Steueramtshilfe
unterzeichnet. Die Konvention definierte drei Arten des steuerlichen
Informationsaustausches: Beim Austausch um Ersuchen handelte es sich um den seit
2009 gültigen OECD-Standard. Der spontane Austausch wurde neu geschaffen und
zeichnete sich dadurch aus, dass ein Vertragsstaat einem anderen Steuerinformationen
zukommen lässt, sobald er davon ausgehen kann, damit im Interesse des Staates, an den
die Informationen übermittelt werden, zu handeln. Drittens war auch der automatische
Informationsaustausch (AIA) vorgesehen, wobei für die Einführung desselben eine über
die Konvention herausgehende Vereinbarung notwendig war. Eine solche Vereinbarung
war von den Vertragsstaaten in Form des Multilateral Competent Authority Agreement
(MCAA) auch getroffen worden. 
Damit die Vereinbarung auch ratifiziert werden konnte, war eine Änderung des
Steueramtshilfegesetzes notwendig. Dabei lag der Schwerpunkt auf der rechtlichen
Einbettung des spontanen Informationsaustausches. Da der Vertrag das Prinzip der
Reziprozität vorsah, würde die Schweiz sowohl Daten ausliefern als auch vom Ausland
erhalten. 
Die Debatte im als Erstrat fungierenden Nationalrat machte deutlich, dass sich die SVP
am Sachverhalt der Reziprozität störte: Ein Minderheitsantrag Matter verlangte, dass
vom Ausland an die Schweiz gelieferte Daten nur im Verdachtsfall genutzt und darauf
basierende weitergehende Abklärungen vorgenommen werden durften. Damit sollte,
wie Nationalrat Aeschi (svp, ZG) ausführte, der "unbescholtene Bürger" vor dem
"Überwachungsstaat" geschützt werden. Die Gegner dieses Antrags argumentierten,
dass es jeglicher Logik widerspreche, automatisch erhaltenen Informationen nicht
durch ein Gesuch weiter nachgehen zu dürfen. Obwohl die Volkspartei geschlossen, die
FDP mehrheitlich und auch eine Minderheit der CVP das Begehren unterstützten,
wurde es mit 92 zu 80 Stimmen abgewiesen. Auch in der Gesamtabstimmung unterlag
die SVP: Der Nationalrat stimmte der Änderung des Steueramtshilfegesetzes mit 119 zu
51 Stimmen zu. 
Im Ständerat war das Geschäft deutlich weniger umstritten als im Nationalrat. Die kleine
Kammer nahm jedoch gegenüber der nationalrätlichen Fassung eine kleine Präzisierung
vor, mit der "der Schutz nicht betroffener Personen konkretisiert und ausgeweitet"
werden sollte, wie Kommissionssprecher Zanetti (sp, SO) erläuterte. Aufgrund dieses
Abänderungsvorschlags gelangte das Geschäft ein weiteres Mal in den Nationalrat, der
die ständerätliche Version mit 125 zu 53 Stimmen guthiess. In der Schlussabstimmung
fand die Vorlage in beiden Ratskammern schliesslich eine komfortable Mehrheit: Der
Nationalrat stimmte mit 122 zu 68, der Ständerat mit 38 zu 5 Stimmen zu. 32
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In der Herbstsession 2018 behandelte der Nationalrat den AHV-Steuer-Deal. Die
Eintretensdebatte drehte sich vor allem um die Frage, welche Gruppen von der Vorlage
respektive ihrer Ablehnung profitieren würden: Sind es die Reichen, der Mittelstand,
die «Büezer», Alte oder Junge? Eingangs wurden ein Minderheitsantrag Bertschy (glp,
BE) auf Nichteintreten sowie ein Antrag Matter (svp, ZH) auf Rückweisung an die
Kommission behandelt. Kathrin Bertschy begründete ihren Antrag damit, dass die
Grünliberale Fraktion zwar für die Beratung der Steuervorlage 17 sei – diese sei
ausgewogener als frühere Vorlagen und müsse der Bevölkerung entsprechend erklärt
werden –, aber die Finanzspritze an die AHV ablehne. Damit werde die Steuervorlage
schlechtgemacht und eine Reform der AHV aufgeschoben. Thomas Matter erklärte, dass
die SVP-Fraktion die Vorlage mit dem Auftrag, eine schlankere Version ohne AHV-
Zustupf auszuarbeiten, an die Kommission zurückweisen wolle. Die Verknüpfung sei ein
«Affront gegenüber dem Souverän», da dieser durch die Verknüpfung der Vorlagen
seinen Willen nicht klar äussern könne. Nicht begeistert zeigte sich Finanzminister
Maurer vom Antrag Matter. Die Idee einer «schlanken» Vorlage sei bereits mehrfach
eingebracht und abgelehnt worden, unter anderem 2014 von den Kantonen sowie im
Rahmen der USR III von den Kommissionen. Da die nächste Vorlage nicht besser werde,
solle man dem Kompromiss, der einen sozialen Ausgleich als Lehre aus der Ablehnung
der USR III beinhalte, zustimmen. Eintreten wurde klar mit 188 zu 8 Stimmen (bei 1
Enthaltung) gutgeheissen; der Antrag Matter stiess mit 119 Stimmen zu 63 Stimmen (bei
15 Enthaltungen) ausserhalb der SVP kaum auf Zustimmung. 
Der Nationalrat beriet den AHV-Steuer-Deal aufgeteilt in vier Blöcke, schuf dabei aber
bei 37 Minderheitsanträgen nur gerade zwei Differenzen zum Ständerat. Einerseits
entschied er sich mit 110 zu 83 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) für den Minderheitsantrag
Leutenegger Oberholzer (sp, BL). Demnach sollen die Kantone neu die Auswirkungen
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der Vorlage auf die Gemeinden nicht nur berücksichtigen müssen, wie es der Ständerat
beschlossen hatte, sondern «angemessen abgelten». Gemäss der
Minderheitensprecherin sei dies keine «semantische Variation der Formulierung,
sondern [...] ein verbindlicher Auftrag», der nötig sei, da die Gemeinden die Revision
mittragen müssten. Andererseits beschloss die grosse Kammer bezüglich des
Kapitaleinlageprinzips (KEP), die Ausnahme für Zuzüge zeitlich zu verlängern. Der
Ständerat hatte entschieden, dass die neuen Regelungen für Zuzüge seit dem
Inkrafttreten der USTR II keine Geltung haben sollten, der Nationalrat nahm nun auch
die Zuzüge ab dem Abstimmungsdatum zur USTR II von den Regelungen aus. Zudem
beschloss er, dass sich die Ausnahme für Zuzüge nicht auf Teilliquidationen erstrecken
soll. 
Ansonsten stimmte der Nationalrat dem Erstrat in allen Belangen zu, wobei die meisten
Minderheitsanträge deutlich scheiterten. Bezüglich der Zusatzfinanzierung der AHV
wurden etwa Anträge zur Höhe des Bundesbeitrags an die AHV sowie zur Erhöhung des
Frauenrentenalters auf 65 gestellt. Im Rahmen der Gegenfinanzierung der
Unternehmenssteuerreform wurden alternative Mindestwerte für die
Dividendenbesteuerung beim Bund (zwischen 50 und 90 Prozent) sowie in den
Kantonen (zwischen 0 und 90 Prozent) diskutiert, die jedoch im Rat keine Mehrheit
fanden. Zu den eigentlichen Massnahmen der Unternehmenssteuerreform lehnte der
Rat verschiedene Minderheitsanträge für eine Verschärfung der Abzugsmöglichkeiten
respektive für eine Verlängerung der Übergangsfristen ab. 
Knapp wurde es einzig bei der Forderung einer Minderheit Rytz (gp, BE) nach einer
formellen Trennung des AHV- und Unternehmenssteuerteils der Vorlage unter
Beibehaltung der inhaltlichen Verknüpfung. Dadurch sollten zu beiden Teilen getrennte
Referenden stattfinden können, die Inkraftsetzung der beiden Vorlagen sollte jedoch
weiterhin verknüpft bleiben – sie sollten also weiterhin gemeinsam oder gar nicht in
Kraft treten können. Dies lehnte der Nationalrat mit 101 zu 93 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) ab. Für eine formelle Trennung sprachen sich die SVP, GLP und BDP
einstimmig, sowie die Grünen teilweise aus. Dadurch wurden auch zwei Anträge
Grossen (glp, BE) und Moser (glp, ZH) auf Nichteintreten auf die AHV-Vorlage sowie auf
vollständige rechtliche Trennung der beiden Vorlagen obsolet. 
Mit 114 zu 68 Stimmen (bei 13 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat schliesslich
deutlich für den AHV-Steuer-Deal aus. Dagegen stimmten die GLP-Fraktion, Mehrheiten
der SVP- und der Grünen-Fraktion sowie einzelne Mitglieder der FDP-Fraktion. 33

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Der Zusatzkredit zur Umfahrung Oberburg BE, als Bestandteil des Programms
Agglomerationsverkehr der dritten Generation, wurde in der Herbstsession 2021 vom
Ständerat behandelt. Der Berner Kantonsvertreter Werner Salzmann (svp, BE) stellte die
Vorlage ausführlich vor. Die Umfahrung sei auf die Siedlungsentwicklung abgestimmt
und verbessere das Gesamtverkehrssystem mit Bus-, Auto-, Velo- und Fussverkehr.
Zudem hätten auch der Regierungsrat und der Grosse Rat des Kantons Bern sowie die
örtliche Bevölkerung ihre Unterstützung für das Vorhaben kundgetan. Schliesslich habe
das Projekt auch Umweltverträglichkeitsprüfungen beim BAFU durchlaufen. Aus diesen
Gründen beantrage die Kommission mit 9 zu 1 Stimmen, die Vorlage gutzuheissen. Im
Anschluss begründete Mathias Zopfi (gp, GL) als einziges Mitglied der Minderheit,
weshalb er nicht auf das Geschäft eintreten wollte. Er bemängelte insbesondere ein
schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis des Projekts und befürchtete, dass dieses bloss
zu einer Zersiedelung und zu einem höheren Verkehrsaufkommen führen werde. Die
kleine Kammer schenkte den Worten von Zopfi jedoch kein Gehör; nachdem Eintreten
mit 32 zu 5 Stimmen beschlossen worden war, wurde das Geschäft mit 36 Stimmen, bei
4 Enthaltungen, einstimmig angenommen. 34
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Eisenbahn

Die KVF-NR und die KVF-SR reichten im April respektive im Mai 2021 je eine identische
Motion zur finanziellen Unterstützung des Schienengüterverkehrs im Jahr 2021 ein
(Mo. 21.3460 und Mo. 21.3594). Mit dem geforderten Nachtragskredit sollen die
pandemiebedingten Auswirkungen auf den Schienengüterverkehr abgemildert werden,
stelle Letzterer doch trotz gesunkener Nachfrage «sein systemrelevantes Angebot im
Binnenverkehr weiterhin zur Verfügung». Die beiden Motionen ergänzten die Motionen
21.3459 und 21.3593, die eine finanzielle Unterstützung für den Orts-, den touristischen
sowie den Fernverkehr forderten und ebenfalls von den beiden Kommissionen
eingereicht worden waren.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der beiden Motionen zum
Schienengüterverkehr. Der Ständerat nahm die Motion in der Sommersession 2021
stillschweigend an, nachdem Kommissionssprecher Zopfi (gp, GL) dargelegt hatte, dass
im Schienengüterverkehr eine Verminderung des Angebots erfolgen könnte, wenn
dieser Nachtragskredit nicht genehmigt würde. Dies wiederum könne zu Problemen bei
der verladenden Wirtschaft führen. In derselben Session befasste sich auch der
Nationalrat mit dem Vorstoss. Eine Minderheit der KVF-NR beantragte, die Motion
abzulehnen. Benjamin Giezendanner (svp, AG) kritisierte im Namen der Minderheit,
dass mit diesen Vorstössen der Güterverkehr subventioniert werden soll. Es sei falsch,
Strukturerhalt zu betreiben und SBB Cargo auf Kosten der Steuerzahlenden
wettbewerbsfähig zu machen. Mit dieser Argumentation vermochte Giezendanner
jedoch kaum über die SVP-Grenzen hinaus zu überzeugen. Die Motion wurde mit 132 zu
52 Stimmen – bei 3 Enthaltungen – angenommen. 35
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Schiffahrt

Eine Motion Janiak (sp, BL) – im September 2019 übernommen von Damian Müller (fdp,
LU) – zur Chancengleichheit für die Schweizer Flusskreuzfahrt war im Juni 2019 im
Ständerat traktandiert. Die Zahl schweizerischer Reiseunternehmen, die
Flusskreuzfahrten auf Europas Gewässern anbieten, sei in den letzten Jahren stark
gewachsen – laut dem Motionär war mehr als ein Drittel der Kreuzfahrtschiffe auf
europäischen Gewässern unter Schweizer Flagge unterwegs. Aufgrund des Wachstum
könnten die Unternehmen ihr Personal weder in der Schweiz noch in der EU
rekrutieren. Die für die Anstellung von Personal aus Drittländern notwendigen Visa
könnten jedoch kaum vergeben werden, da die Schweiz das Arbeitsgebiet als Kriterium
nehme, während die EU den Sitz des Unternehmens beachte. Motionär Janiak beklagte
zudem, dass die Schweizer Branche damit «zwischen Stuhl und Bank» falle, und
verlangte mit seiner Motion eine kleine Änderung des Ausländergesetzes. 
Der Bundesrat hielt in seiner Stellungnahme fest, dass die Anstellung von Personal aus
Drittstaaten auch heute möglich sei, wenn ein hinreichender Bezug zur Schweiz
bestehe – was bedeutet, dass die Erwerbstätigkeit zumindest teilweise auch in der
Schweiz ausgeübt werden muss, also die Kreuzfahrtschiffe zuweilen etwa in Basel
anlegen müssen. Der Bundesrat beantragte deshalb die Ablehnung der Motion.
Ständerat Janiak gab sich damit nicht zufrieden, zeigte sich aber mit dem
Ordnungsantrag von Ständerat Müller einverstanden, die Motion der Kommission zur
Vorprüfung zuzuweisen, damit diese die Angelegenheit vertieft prüfen könne. 
Ende Januar 2020 entschied die Staatspolitische Kommission bei 4 zu 4 Stimmen (3
Enthaltungen) mit Stichentscheid des Kommissions-Vizepräsidenten Zopfi (gp, GL), dass
«die besondere Situation dieses Sektors eine Sonderregelung» rechtfertige. Die
Kommission beantragte ihrem Rat, die Motion anzunehmen. 36
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Luftfahrt

Am 4. Mai 2020 beriet der Ständerat als Erstrat über die dringliche Änderung des
Luftfahrtgesetzes. Eintreten war unbestritten, es gab aber Minderheitsanträge: Eine
Minderheit Mazzone (gp, GE) verlangte, dass der Bund nur dann Beiträge oder Darlehen
gewähren soll, wenn sich die Flugunternehmen verpflichten, auf den gewerbsmässigen
Personentransport zwischen Landesflughäfen zu verzichten, wenn eine Zugverbindung
mit einer Fahrzeit von weniger als drei Stunden besteht. Eine Minderheit Zopfi (gp, GL)
wollte einen Passus aufnehmen, nachdem die Rückzahlung erhaltener Unterstützung
fällig wird, sobald die Anzahl der Luftbewegungen wieder bei 80 Prozent des Niveaus
von vor der Unterstützung liegt. Die beiden klimapolitisch motivierten Anträge stiessen
bei Bundesrätin Simonetta Sommaruga auf Verständnis, trotzdem beantragte sie deren
Ablehnung. An Ständerätin Mazzone gerichtet erklärte die Verkehrsministerin, die
Inlandverbindung zwischen Genf und Zürich sei 1998 – als sich die Swissair aus Genf
zurückzog – vom Kanton Genf explizit gewünscht worden. Auch wenn unklar sei, ob der
Kanton diese Verbindung immer noch wünsche: Eine solche Änderung sollte nicht in
einer dringlichen Sitzung diskutiert, sondern zuerst in die Vernehmlassung geschickt
werden. Auch der Vorschlag Zopfi gehöre zuerst in eine Vernehmlassung. Weiter
mahnte Bundesrätin Sommaruga: «Machen Sie Klimapolitik, auch für die Luftfahrt, aber
machen Sie sie am richtigen Ort, d.h. im CO2-Gesetz.» Die beiden Minderheitenanträge
wurden deutlich verworfen. Ferner verlangte ein Einzelantrag von Carlo Sommaruga (sp,
GE), dass die Landesflughäfen bezüglich der Gewährung von Darlehen, Bürgschaften,
Garantien und Hilfszahlungen gleich behandelt werden. Die Verkehrsministerin
begegnete diesem Antrag mit der Zusicherung, dass die Gleichbehandlung der
Landesflughäfen sowie der ansässigen Unternehmen vom Bundesrat «wirklich genau so
gemeint» sei und durchgesetzt werde, auch wenn sie im Gesetzestext nicht explizit
genannt sei. Auch der Antrag Sommaruga wurde abgelehnt. In der Gesamtabstimmung
wurde die Vorlage einstimmig mit 39 Stimmen (2 Enthaltungen) angenommen. 37
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Der Ständerat widmete sich in der Herbstsession 2021 der Änderung des
Luftfahrtgesetzes. Die kleine Kammer folgte in der Frage der Sprachen, welche beim
Funken verwendet werden dürfen, dem Nationalrat. Ebenso unbestritten war die
Zustimmung zu stichprobenartigen Alkoholkontrollen beim Flugpersonal. Der dritte
Punkt der Vorlage, das Melderecht für medizinisches Fachpersonal bei Zweifeln an der
medizinischen Tauglichkeit der Pilotinnen und Piloten, gab im Rat am meisten zu reden.
Hansjörg Knecht (svp, AG) erörterte für die Mehrheit der vorberatenden KVF-SR, dass es
dem medizinischen Fachpersonal bereits heute möglich sei, sich innerhalb von 1-2
Wochen von der Schweigepflicht entbinden zu lassen. Weitergehende Massnahmen
seien daher nicht notwendig. Minderheitssprecher Mathias Zopfi (gp, GL) widersprach
diesem Votum. Für ihn war klar, dass Ärztinnen und Ärzte nicht zuerst noch von der
Schweigepflicht entbunden werden sollen, bevor sie eine Meldung machen dürfen, die
eventuell für die Sicherheit zahlreicher Passagiere eminent wichtig ist. Es sei unlogisch,
eine solche Hürde ins Gesetz einzubauen. Er bat daher, seiner Minderheit und damit
der Version des Bundesrates zu folgen. Bundesrätin Sommaruga schloss sich den
Worten von Zopfi an und bat den Rat eindringlich, der Minderheit zu folgen. Diese
Voten überzeugten die kleine Kammer, sie stimmte dem Minderheitsantrag mit 31 zu 11
Stimmen zu. In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat die Vorlage mit 41 zu 0
Stimmen bei einer Enthaltung an. 38
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Umweltschutz

Klimapolitik

In der Herbstsession 2020 wurde das revidierte CO2-Gesetz von den Räten
verabschiedet. Es brachte diverse klimapolitische Verschärfungen mit sich, wie
beispielsweise ein Emissionsreduktionsziel von minus 50 Prozent bis 2030 im Vergleich
zu 1990, die Ergänzung der CO2-Abgabe um eine Flugticketabgabe, die Schaffung eines
Klimafonds oder verschärfte CO2-Zielwerte für Personenwagen und Lastwagen ab dem
Jahr 2025. Die Reaktionen auf das neue CO2-Gesetz fielen naturgemäss sehr
unterschiedlich aus. Es sei das erreicht worden, was politisch, wirtschaftlich und
gesellschaftlich möglich sei, resümierte Nationalrat Stefan Müller-Altermatt (cvp, SO).
Für Vertreterinnen und Vertreter der Grünen und der Grünliberalen ging das Gesetz
nicht weit genug, es sei aber ein veritabler Fortschritt im Vergleich zum Status quo,
zudem müsse das Gesetz vor dem Stimmvolk bestehen können. Dieser Einschätzung
stimmte auch Greenpeace zu. Gemäss Thomas Matter (svp, ZH) hingegen werde das
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neue CO2-Gesetz das Klima nicht beeinflussen, jedoch den Mittelstand und die
Wirtschaft stark belasten. Die Weltwoche sah dies ähnlich und kritisierte das neue
Gesetz scharf. Es sei unter anderem unsozial, unbezahlbar und unnütz – unsozial, weil
sich nur noch reiche Personen den hohen Benzinpreis oder eine Flugreise leisten
könnten; unbezahlbar, weil es den Mittelstand CHF 40 Mrd. bis CHF 50 Mrd. kosten
werde; und unnütz, weil die Schweiz ohnehin nur einen Bruchteil der weltweiten
Emissionen verursache.
Mehr zu reden gab jedoch die Ankündigung der SVP und einiger Wirtschaftsverbände
(beispielsweise ACS, ASTAG und Swissoil) auf der einen Seite sowie vieler Westschweizer
Sektionen der Bewegung «Klimastreik» auf der anderen Seite, das Referendum gegen
das CO2-Gesetz ergreifen zu wollen. Während der SVP das CO2-Gesetz zu weit ging,
erachtete es die Klimastreikbewegung insgesamt als zu wenig ambitioniert. Die
Bewegung überliess es jedoch den einzelnen regionalen Sektionen, wie sie zur
Ergreifung des Referendums stehen. Diese sogenannte unheilige Allianz wurde in der
Klimastreikbewegung selber unterschiedlich aufgenommen. Während
Mediensprecherin Lena Bühler nichts von einer Zerreissprobe wissen wollte, hielt Maya
Tharian von der jungen GLP den Entscheid der Westschweizer Sektionen für einen
fatalen Fehler. Auch die externen Reaktionen fielen kritisch aus. Die WOZ
argumentierte, man solle doch besser das nun vorliegende Gesetz umsetzen, als für ein
neues Gesetz kämpfen, das eventuell erst dann in Kraft trete, wenn es schon zu spät sei.
Auch der Klimawissenschaftler Reto Knutti von der ETH Zürich bedauerte den Entscheid
der Westschweizer Klimastreik-Sektionen. Er vertrat die Ansicht, dass die
Klimaaktivistinnen und -aktivisten als Alliierte der SVP nur verlieren könnten. 39

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Im Mai 2018 schlug die WAK-SR vor, als Gegenstück zur Unternehmenssteuerreform der
AHV aus dem vollständigen Demografieprozent der Mehrwertsteuer, einer Erhöhung
des Bundesbeitrags sowie der Lohnbeiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern neu
zusätzlich ungefähr CHF 2 Mrd. jährlich zukommen zu lassen – was von den Schweizer
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern im Mai 2019 angenommen wurde. Diese Idee
einer Zusatzfinanzierung für die AHV kam jedoch nicht von ungefähr, hatten doch seit
2017 zahlreiche Mitglieder der eidgenössischen Räte Vorstösse für eine einmalige oder
regelmässige Zusatzfinanzierung für die AHV eingereicht. 
Den Anfang machte die FK-NR im Oktober 2017. Nachdem die Schweizer
Stimmbevölkerung die Altersvorsorge 2020 kurz zuvor an der Urne abgelehnt hatte,
beantragte die Kommission in einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 17.496), der AHV
im Jahr 2018 den im Budget 2018 frei gewordenen Betrag von CHF 441.8 Mio., der zuvor
für die AHV geplant gewesen war, ihr nun aufgrund der abgelehnten Altersvorsorge aber
verwehrt werden sollte, zukommen zu lassen. Dieser Vorschlag fand jedoch in der FK-
SR keine Mehrheit. 
In der Folge waren insbesondere Forderungen, wonach die SNB eine Finanzzulage an
die AHV leisten solle, prominent. Den ersten Schritt machte diesbezüglich Peter Keller
(svp, NW; Ip. 18.3124) mit einer Interpellation. Da die SNB seit Januar 2015 einen
Negativzins von 0.75 Prozent auf die Gelder, die bei ihr lagerten, kassiere und dadurch
auf Kosten der Schweizer Sparenden sowie Rentnerinnen und Rentner 2015 bis 2017
fast CHF 5 Mrd. eingenommen habe, wollte er vom Bundesrat wissen, ob dieser
ebenfalls der Meinung sei, dass die entsprechenden Gelder nach Beendigung der
ausserordentlichen Massnahmen durch die SNB wieder der Schweizer Bevölkerung
zurückgegeben werden sollten – etwa über die AHV. Der Bundesrat erklärte sich dabei
mit der aktuellen Regelung, die eine Ausschüttung der Gewinne an die Bevölkerung
ermögliche, aber auch die Unabhängigkeit der SNB gewährleiste, zufrieden. Ende 2018
folgte Alfred Heer (svp, ZH; Mo. 18.4327) mit einer Motion, die den Bundesrat
beauftragen sollte, die Gewinnaufteilung der SNB so zu ändern, dass die von der
Nationalbank erhobenen Negativzinsen vollständig auf Kosten des Bundes, dessen
Auszahlungen entsprechend gekürzt werden sollten, an die AHV fliessen sollten. Da der
Bund faktisch keine Schuldzinsen bezahle und stattdessen sogar ein Zinsüberschuss auf
neuen Bundesobligationen erwirkt werde, sei er einer der Profiteure der Negativzinsen,
argumentierte der Motionär. Thomas Matter (svp, ZH; Pa.Iv. 18.465) forderte in einer
parlamentarischen Initiative – erfolglos –, dass die Nationalbank die Hälfte ihres
Eigenkapitalzuwachses seit dem 31. Dezember 2007 einmalig an die AHV überweisen
solle, sobald sich das internationale Finanzsystem und die Bilanzsumme der SNB

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.05.2018
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normalisiert haben. Noch bevor sich der Nationalrat entschieden hatte, dem Vorstoss
Matters keine Folge zu geben, wollte Maximilian Reimann (svp, AG; Pa.Iv. 19.481)
ebenfalls mit einer parlamentarischen Initiative dafür sorgen, dass die Erträge aus
Negativzinsen nicht als Reingewinn der SNB verbucht werden, sondern der AHV – sowie
allenfalls den Pensionskassen und der dritten Säule – zugute kommen. 
Doch nicht nur im Bereich der Nationalbank, auch in weiteren Bereichen sah die SVP
Potenzial für eine Unterstützung der AHV. So reichte die SVP-Fraktion im September
2018 drei Motionen ein, mit denen die Rahmenkredite für die Entwicklungshilfe um CHF
1 Mrd. pro Jahr (Mo. 18.3755) respektive für den Asyl- und Flüchtlingsbereich
vorgesehene Gelder um CHF 500 Mio. jährlich gekürzt (Mo. 18.3757) sowie die
sogenannte Kohäsionsmilliarde für die EU gestrichen werden (Mo. 18.3756) und die frei
werdenden Gelder der AHV zugeführt werden sollten. Mit entsprechenden Anträgen war
sie zuvor im Nationalrat bei der Besprechung der STAF gescheitert. Die Motionen
18.3755 sowie 18.3756 fanden jedoch in der Herbstsession 2019 ausserhalb der SVP
keinen Anklang und wurden entsprechend deutlich abgelehnt. Die Motion 18.3757
wurde bis zum Ende der Herbstsession 2019 noch nicht behandelt.  
Einen weiteren Vorschlag für eine Zusatzfinanzierung für die AHV machte Luzi Stamm
(svp, AG; Pa.Iv. 19.435) – und somit wiederum ein Mitglied der SVP-Fraktion – im Mai
2019 in einer parlamentarischen Initiative. Demnach sollen zukünftig aufgrund von fix
installierten Überwachungsgeräten ausgestellte Bussen und Geldstrafen im
Strassenverkehr in den AHV-Fonds fliessen. Dabei ging es ihm jedoch nicht in erster
Linie um die Finanzierung der AHV, sondern vor allem um die Überwachungsgeräte.
Durch eine solche Änderung würden diejenigen Stellen, die Überwachungsgeräte
aufstellen, nicht direkt von diesen profitieren, wodurch sichergestellt werden könne,
dass diese tatsächlich zur Sicherheit, nicht nur für den Profit installiert würden. 
Im September 2018 reichte schliesslich mit Beat Flach (glp, AG; Po. 18.4009) auch ein
Mitglied der Grünliberalen Fraktion ein Postulat ein, gemäss dem der Bundesrat die
Höhe der Zusatzfinanzierung für die AHV und IV durch eine Legalisierung von Cannabis
und eine Besteuerung analog zu Tabak berechnen sollte. Dieselbe Problematik nahm
auch Fabian Molina (sp, ZH; Anfrage 19.1039) im Juni 2019 in seiner Anfrage an den
Bundesrat auf. 
Eine Unterstellung von Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs unter den
reduzierten Mehrwertsteuersatz sowie eine Erhöhung des Normalsatzes zugunsten der
AHV forderte die Jugendsession 2017 in einer Petition (Pet. 18.2006). 40

Thomas Matter (svp, ZH) wollte der AHV mit einer parlamentarischen Initiative eine
einmalige Finanzspritze durch die Schweizerische Nationalbank zukommen lassen.
Demnach sollte die SNB die Hälfte des Eigenkapitalzuwachses seit Ende 2007 an die
AHV überweisen, sobald sich das internationale Finanzsystem und die Bilanzsumme der
SNB normalisiert haben. Dadurch sollten die Eigentümerinnen und Eigentümer der
Nationalbank, also die Bürgerinnen und Bürger der Schweiz, einen Teil des
Volksvermögens zurückerstattet bekommen, nachdem sie zuvor unter den
Negativzinsen der SNB gelitten hätten, erklärte Matter. Zwischen Ende 2007 und Mitte
2018 war das Eigenkapital der Nationalbank von CHF 66 Mrd. auf CHF 140 Mrd.
angestiegen. 
Im Mai 2019 beriet die WAK-NR die Initiative Matters und beantragte knapp mit 10 zu 9
Stimmen bei 5 Enthaltungen, ihr keine Folge zu geben. Selbst eine einmalige Änderung
der Gewinnausschüttung bedürfe einer Verfassungsänderung sowie eines Verzichts der
Kantone, erklärte die Kommission. Zudem solle ein allfälliger Abbau des Eigenkapitals
besser schrittweise über längere Zeit erfolgen anstatt einmalig. Eine Minderheit Aeschi
(svp, ZG) beantragte hingegen, der Initiative Folge zu geben. Dadurch komme der
Eigenkapitalzuwachs der Schweizer Bevölkerung zugute und man gewinne Zeit für eine
Reform der AHV, erklärte Aeschi. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.05.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2019 beriet der Nationalrat die parlamentarische Initiative Matter
(svp, ZH) für eine AHV-Finanzierung durch die SNB. Nachdem beide Seiten ihre
Argumente noch einmal ausführlich dargelegt hatten, schritt der Rat zur Abstimmung
und entschied sich – überaus knapp – gegen die Vorlage: Mit 71 zu 70 Stimmen verwarf
der Nationalrat die Initiative. Die fast geschlossen stimmende SVP-Fraktion sowie eine
Mehrheit der stimmenden SP-Fraktion – der grösste Teil der SP-Fraktion sowie die
ganze Grünen-Fraktion enthielten sich in dieser Frage der Stimme – reichten nicht aus,
um die übrigen bürgerlichen Parteien zu überstimmen. 42
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Im September 2019 reichte Maximilian Reimann (svp, AG) eine parlamentarische
Initiative ein, mit der er Erträge aus Negativzinsen der Schweizerischen Nationalbank
der Altersvorsorge zugutekommen lassen wollte, statt diese wie bis anhin dem
Reingewinn der SNB zuzuschlagen. Ob die gesamten Erträge in die AHV geleitet oder
Teile davon auch für die zweite oder dritte Säule verwendet werden sollten, liess er
ausdrücklich offen. Zwar bezeichnete Reimann die Erhebung der Negativzinsen als
«sinnvolle und zweckmässige währungspolitische Massnahme», kritisierte aber deren
Folgen für die Altersvorsorgeeinrichtungen. Nachdem Reimann, der aufgrund der
parteiinternen Alters- und Amtszeitregelung nicht mehr auf der SVP-Liste angetreten
war, bei den eidgenössischen Wahlen 2019 seinen Nationalratssitz verloren hatte,
übernahm Thomas Matter (svp, ZH) die Initiative. 
Im Mai 2020 entschied sich die WAK-NR aufgrund der finanziellen Folgen der Corona-
Krise für die AHV mit 14 zu 10 Stimmen, eine eigene, weitgehend mit der Initiative
Reimann übereinstimmende parlamentarische Initiative (Pa.Iv. 20.432) einzureichen.
Der zentrale Unterschied bestand darin, dass sich die Kommissionsinitiative
ausdrücklich auf die Finanzierung der AHV konzentrierte und die berufliche und private
Vorsorge von der Regelung ausnahm. In der Folge zog Matter die Initiative Reimann
zurück. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Nachdem der Ständerat die Motion von Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) aufgrund
eines Ordnungsantrages an die SPK-SR zur Vorberatung überwiesen hatte, empfahl
diese den Vorstoss im März 2021 mit 8 zu 4 Stimmen zur Ablehnung. In der
Herbstsession 2021 beugte sich sodann der Ständerat über die Motion, welche
forderte, dass der Bundesrat in Krisenzeiten die Situation von Menschen, die keinen
rechtlich geregelten Status haben, berücksichtigt. Eine Kommissionsmehrheit und der
Bundesrat lehnten den Vorstoss unter anderem ab, weil es sich erstens um Personen
handle, die eigentlich gar nicht in der Schweiz sein dürften, sie zweitens bereits jetzt
Zugang zum Gesundheitswesen sowie zu Nothilfe hätten und weil drittens das AIG
während Krisenzeiten bereits erlaube, dass Härtefälle eine Aufnahmebewilligung
erhielten, wie Philippe Bauer (fdp, NE) für die Kommission ausführte. Mathias Zopfi
(gps, GL) hielt im Namen der Minderheit dagegen, dass sich gerade Sans-Papiers aus
Angst vor einer Abschiebung eben nicht trauen würden, mit den Behörden in Kontakt zu
treten, um Nothilfe zu beantragen, weshalb diese Motion aus seiner Sicht
zielführendere Lösungen in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen vorsehe. Dies
schien den Ständerat aber nicht zu überzeugen – er lehnte die Vorlage mit 27 zu 13
Stimmen (1 Enthaltung) ab. 44

MOTION
DATUM: 15.09.2021
SARAH KUHN

Asylpolitik

En décembre 2020, le Conseil national a refusé de donner suite à une initiative
parlementaire du député Thomas Matter, qui visait à exclure les réfugiés dits
écologiques ou climatiques de la notion de réfugié figurant dans la loi sur l'asile. Le
texte proposait d'ajouter la mention suivante à l'Art. 3 de la LAsi: «Ne sont pas des
réfugiés les personnes qui sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste
titre de l'être en raison de changements affectant leurs ressources naturelles ou le
climat.». Il devait en être de même pour l'attribution du statut d'admission provisoire.
La crainte de l'UDC, qui a d'ailleurs formé la minorité de commission souhaitant entrer
en matière, était que les milieux de gauche et écologiste se servent des débats actuels
sur le climat pour «élargir de façon irresponsable la notion de réfugié». La majorité de
la CIP-CN a en revanche estimé que la définition de la notion de réfugié doit rester
positive et ne pas reposer sur un catalogue de critères négatifs. Elle a en outre ajouté
que chaque personne en procédure d'asile a le droit à un examen de sa situation, afin
de déterminer si sa vie et son intégrité corporelle sont menacées dans son pays
d'origine. 
Un avis que l'ensemble du Conseil national a suivi, rejetant l'initiative par 132 voix
contre 51 et une abstention. 45
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Im Unterschied zum Nationalrat trat der Ständerat in der Frühjahrssession 2021 auf
eine Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes ein, mit der in erster Linie
verschiedene Bestimmungen für vorläufig aufgenommene Personen geändert werden
sollten. Zum einen sollte ihnen der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden – diese
Bestimmung geht zurück auf die Forderung einer überwiesenen Motion der SPK-SR (Mo.
18.3002) –, zum anderen wollte die Vorlage den Grundsatz eines Auslandreiseverbots
auf gesetzlicher Ebene verankern. Gemäss geltenden Bestimmungen auf
Verordnungsstufe benötigen vorläufig aufgenommene und schutzbedürftige Personen
bereits zum gegebenen Zeitpunkt Bewilligungen für Auslandreisen, deren Erteilung an
das Vorliegen bestimmter Reisegründe geknüpft ist. Während nun auf Gesetzesstufe ein
Reiseverbot verankert werden soll, sollen Ausnahmen, die es in bestimmten Fällen
erlauben würden, dennoch in einen Drittstaat zu reisen, nach wie vor auf dem
Verordnungsweg definiert werden. Mit der Revision soll im Gesetz auch explizit
verankert werden, dass Asylbewerbende während eines laufenden Asyl- oder
Wegweisungsverfahren lediglich dann ins Ausland reisen dürften, wenn dies für ihr
Verfahren erforderlich wäre. Während sich die SP im Nationalrat noch gegen Eintreten
ausgesprochen hatte, nahm sie im Ständerat eine etwas andere Position ein. Er würde
dem Gesetz in der jetzigen Form zwar nicht zustimmen, gab Daniel Jositsch (sp, ZH) zu
Protokoll, er wolle sich der Diskussion jedoch nicht bereits jetzt verschliessen, da die
Vorlage mit den Zugangserleichterungen zum Arbeitsmarkt auch positive Elemente
beinhalte und sich die «rechtsstaatlichen Defizite» betreffend Reiseverbot in der
Detailberatung gegebenenfalls beheben liessen. Der Ständerat fasste seinen Entschluss
auf Eintreten mit 25 zu 14 Stimmen (4 Enthaltungen) gegen einen von Lisa Mazzone (gp,
GE), Thomas Minder (parteilos, SH) und Mathias Zopfi (gp, GL) getragenen
Minderheitsantrag auf Nichteintreten.
Damit ging die Vorlage zurück an den Nationalrat, der die Vorlage vor der
ständerätlichen Detailberatung zu debattieren hatte. 46

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2021
MARLÈNE GERBER

Die zwangsweise Durchführung eines Covid-19-Tests für Ausreisepflichtige verstosse
gegen das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit, argumentierten Vertreterinnen
und Vertreter der SP und Grünen bei der Beratung der Botschaft zur Änderung des
Ausländer- und Integrationsgesetzes in der Herbstsession 2021 im Nationalrat. Die
links-grüne Minderheit, die Nichteintreten verlangte, unterlag jedoch mit
geschlossenen 65 Stimmen aus ihren Reihen gegenüber den ebenso geschlossen
stimmenden bürgerlichen Fraktionen, die 120 Stimmen für Eintreten auf sich vereinten.
Auch ein von gleicher Seite getragener Minderheitsantrag, der aufgrund befürchteter
Verletzungsgefahr die zwangsweise Durchführung von Hals-Nasen-Abstrichen verbieten
wollte, scheiterte mit ähnlichen Stimmverhältnissen. Sukkurs erhielt die Ratslinke
lediglich von der GLP bei ihrem dritten und letzten Minderheitsantrag, mit dem sie
verhindern wollte, dass das Gesetz dringlich erklärt wird. Dringlichkeit solle nicht zur
«valablen Option» werden, sondern nur dann zum Zuge kommen, wenn tatsächlich eine
Dringlichkeit vorliege, vertrat Corina Gredig (glp, ZH) die Meinung der GLP-Fraktion in
dieser Frage. Karin Keller-Sutter begründete die Dringlichkeit mit dem raschen Anstieg
der Fälle – seit April 2021 (22 Fälle) habe sich die Zahl an Personen, die sich einem Test
verweigerten, rasant entwickelt (Ende August: 126 Fälle); die Belegung in den
Bundesasylzentren liege aktuell bei 90 Prozent. Mit 104 zu 77 Stimmen lehnte der
Nationalrat den Verzicht auf die Dringlichkeitserklärung ab. 

Bereits am Tag darauf beschäftigte sich der Ständerat mit der Vorlage. Auch ihm lag ein
Minderheitsantrag auf Nichteintreten vor. Dieser wurde von Mathias Zopfi (gp, GL) und
Maya Graf (gp, BL) getragen. Mit 31 zu 10 Stimmen beschloss der Ständerat indes
Eintreten und sogleich darauf und mit ebendiesem Stimmverhältnis Zustimmung zum
vorliegenden Entwurf.

Nachdem beide Räte ihre volle Zustimmung zur bundesrätlichen Botschaft gegeben
hatten, hatten sie noch über die Dringlichkeitsklausel zu befinden, die in solchen
Fällen standardmässig nach erfolgter Differenzbereinigung zur Abstimmung kommt. Der
Nationalrat stimmte dieser mit 103 zu 76 Stimmen zu, der Ständerat mit 40 zu 1
Stimmen. Danach war die Gesetzesrevision bereit für die Schlussabstimmung, welche
sie zum Ende der Herbstsession 2021 mit 128 zu 68 Stimmen im Nationalrat und 35 zu 9
Stimmen im Ständerat passierte. 47
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Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Mit äusserst knappen 12 zu 11 Stimmen sprach sich die KVF-NR im Februar 2016 gegen
eine parlamentarische Initiative Matter (svp, ZH) aus, die eine Lockerung des
Werbeverbots für Privatradio und -fernsehen forderte. Das Erlauben der Schaltung von
politischer und religiöser Werbung nach Art. 4 und 5 des RTVG würde den privaten
Rundfunkanbietern erhebliche Zusatzeinnahmen generieren. Ferner würde sie dies mit
den privaten Online-Anbietern rechtlich gleichstellen und so in ihrer
Wettbewerbsfähigkeit stärken, so der Initiant. Die Mehrheit der Kommission sah mit
einer Lockerung des Werbeverbots hingegen die politische Unabhängigkeit der
Privatsender beeinträchtigt und warnte vor «amerikanischen Verhältnissen» im Vorfeld
von Abstimmungen und Wahlen. Konkret fürchtete die Kommissionsmehrheit eine
Beeinflussung der politischen Willensbildung durch wirtschaftlich einflussreiche
Akteure – gerade im Privatfernsehen fliesse hier sehr viel Geld, führte
Mehrheitssprecher Candinas (cvp, GR) dann auch in der darauffolgenden
Plenumsdebatte aus. Nach einer kurzen Debatte im Nationalrat – unter anderem zur
Qualität der Demokratie in den USA und in Nachbarländern der Schweiz, die kein
solches Werbeverbot kennen – folgte der Rat in der Sommersession 2017 mit 94 zu 83
Stimmen bei 3 Enthaltungen dem Antrag der Kommissionsmehrheit und beschloss dem
Anliegen nicht Folge zu geben. Die unterlegene Kommissionsminderheit erhielt im Rat
Unterstützung von der SVP-Fraktion sowie einer beinahe geschlossenen Fraktion der
FDP.Liberalen. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2017
MARLÈNE GERBER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Mindestens in der Presse wurde diskutiert, ob die SVP ein Altersproblem habe. Ein
Ende September erschienener Bericht behauptete, die Zürcher Kantonalpartei mache
Druck auf ältere Nationalräte, ihren Sitz vorzeitig für Thomas Matter (ZH) zu räumen, der
den zweiten Ersatzplatz auf der SVP-Liste hielt. Bereits 2012 war es diesbezüglich zu
parteiinternen Auseinandersetzungen gekommen, weil Toni Bortoluzzi seinen Sitz auch
deshalb nicht räumen wollte, weil sich sein potentieller Nachfolger Gregor Rutz gegen
die Managed Care-Vorlage eingesetzt hatte, für die Bortoluzzi weibelte. Rutz rückte
schliesslich für den geschassten Bruno Zuppiger nach. Ein zweiter Zürcher Nationalrat
im Pensionsalter – Hans Kaufmann – hegte zwar Rücktrittsgedanken, allerdings stand
Matter noch der erste Ersatzkandidat Ernst Schibli – ebenfalls bereits 61-jährig – vor
der Sonne. Schibli hatte früh angekündigt, im Falle eines Rücktrittes nicht zugunsten
von Matter verzichten zu wollen. Ende Jahr dachte ein Teil der Zürcher SVP über die
Möglichkeit einer SVP-Seniorenliste für die Wahlen 2015 nach. 49

PARTEICHRONIK
DATUM: 08.12.2013
MARC BÜHLMANN

Nachdem in der Presse schon 2013 kolportiert worden war, dass die SVP-Parteileitung
Druck auf ältere, langjährige Parlamentarier ausübe, damit diese noch während der
Legislatur jüngeren Nachwuchshoffnungen Platz machten, traten im Berichtjahr gleich
drei gestandene SVP-Parlamentarier zurück. Der Rücktritt von Hans Kaufmann (ZH)
Ende Februar kam dabei einigermassen überraschend. Kaufmann begründete ihn mit
der wenig erbaulichen Zusammenarbeit mit dem Bundesrat in Finanzthemen. Als
Nachfolger von Kaufmann wäre eigentlich Thomas Matter vorgesehen gewesen. Matter
war wie Kaufmann in der Finanzbranche tätig und gehörte der jüngeren SVP-Generation
an. Auf dem Listenplatz, der zum Nachrücken berechtigte, fand sich allerdings Ernst
Schibli noch vor Matter; Schibli übernahm das Amt trotz gegenteiligem Wunsch der
Zürcher Parteileitung. Mit dem Rücktritt von Christoph Blocher im Mai 2014 rückte
Matter dann doch noch nach. Mit seiner Ankündigung, auf sein Nationalratssalär
verzichten zu wollen, erregte Matter auch deshalb Aufsehen, weil Blocher bei seinem
Rücktritt eine Beschneidung der Parlamentarierentschädigungen gefordert hatte, um
die Entwicklung hin zu einem Berufsparlament zu verhindern. Der geschätzt 200-fache
Millionär Matter konnte sich den Verzicht auf seine Mandatsentschädigung freilich gut
leisten. Mitte Juli kündigte Fraktionschef Caspar Baader (BL) an, im August

ANDERES
DATUM: 05.03.2014
MARC BÜHLMANN
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zurückzutreten. Seine Nachfolge trat jedoch ebenfalls niemand aus der jüngeren
Generation, sondern der 66-jährige Christian Miesch an, der von 1991 bis 1995 für die
FDP und von 2003 bis 2011 für die SVP in der grossen Kammer gesessen hatte. Nach wie
vor weigerte sich ein weiteres Urgestein der Zürcher SVP – Toni Bortoluzzi – standhaft,
vorzeitig zurückzutreten. Ende Jahr kündigte allerdings Hansruedi Wandfluh (BE) seinen
vorzeitigen Rücktritt per Anfang 2015 an. Auch hier fand sich nicht der eigentliche
Wunschkandidat, der Berner SVP-Kantonalpräsident Werner Salzmann, auf dem
nächsten Listenplatz, sondern der ebenfalls altgediente Jean-Pierre Graber. 50

Im Januar 2016 hatte Toni Brunner (svp, SG), der amtierende Parteipräsident der SVP,
angekündigt, sein Amt niederzulegen. Der Toggenburger hatte der Partei acht Jahre lang
vorgestanden und machte sie in seinem letzten Präsidialjahr bei den eidgenössischen
Wahlen 2015 mit einem Wählendenanteil von 29.4 Prozent zur stärksten Partei seit
Einführung der Proporzwahlen. Brunner hatte das Amt angetreten, als Christoph
Blocher (svp, ZH) im Bundesrat nicht mehr bestätigt worden war und die SVP kurze Zeit
als reine Oppositionspartei angeführt. Bei seinem Abtritt verfügte die SVP wieder über
zwei Bundesräte. Neben Toni Brunner gab auch Christoph Blocher bekannt, sein Amt
als Vizepräsident abzugeben, und auch der langjährige Generalsekretär der Partei,
Martin Baltisser, der bereits in den 1990er Jahren und dann ein zweites Mal seit 2009
das Generalsekretariat geführt hatte, gab seinen Rücktritt bekannt. Dies wurde in der
Presse als «Ende einer Ära» (Liberté) oder gar als «Zeitenwende» (NZZ) beschrieben. 

Gleichzeitig mit der Bekanntgabe des Rücktritts von Brunner schlug die SVP-Leitung als
Nachfolger den Berner Nationalrat Albert Rösti (svp, BE) vor. In der Presse wurde der
«Null-Charisma-Mann» als «brav» (BaZ) bezeichnet. Er sei zwar «sanft im Auftritt, aber
absolut linientreu» wusste der Tages-Anzeiger. Es könne deshalb von Kontinuität
ausgegangen werden. Auch die Zeitung «Der Bund» rechnete nicht damit, dass sich mit
einem Berner Präsidenten an der Ausrichtung der Partei etwas ändern werde. Die Zeit
in der «eine gemässigte Berner SVP gegen den neoliberalen Zürcher Flügel kämpfte» sei
vorbei. Immerhin habe der «Hardliner [...] Berner Rundungen» meinte die BZ. Da er im
Gegensatz zu Toni Brunner gut französisch spreche, wurden der SVP mit Rösti grössere
Chancen in der Romandie prophezeit. Rösti selber sprach sich in Interviews für
Kontinuität aus. Er sehe es als Herausforderung, die Stärke der Partei zu halten, und es
sei nicht ohne Risiko, eine Partei auf ihrem Höhepunkt zu übernehmen. An der
Delegiertenversammlung Ende April 2016 wählte die Delegiertenversammlung dann ein
neues SVP-Präsidium. Einstimmig wurde Albert Rösti mit 511 Stimmen (ohne
Enthaltungen) zum neuen Präsidenten gewählt. Gegenkandidierende hatten sich keine
gemeldet. 

Die grösseren personellen Veränderungen an der Parteispitze betrachtete die Partei
auch als guten Zeitpunkt, die seit den 1990er Jahren und dem Aufstieg der Partei kaum
veränderten Organisationsstrukturen anzupassen. Von den Delegierten wurde zudem
eine Statutenänderung gutgeheissen, die drei (statt bisher sieben) Vizepräsidien vorsah,
die gemeinsam mit dem Präsidenten den Parteileitungsausschuss bilden, der das
Tagesgeschäft der Partei führen soll. Ins Vizepräsidium wurden Céline Amaudruz (svp,
GE), Thomas Aeschi (svp, ZG) und Oskar Freysinger (VS, svp) gewählt. Diesem Ausschuss
gehörten zudem neben Christoph Blocher als Strategieverantwortlichen auch Walter
Frey als Kommunikationsverantwortlicher, Thomas Matter (svp, ZH) als Finanzchef sowie
Fraktionspräsident Adrian Amstutz (svp, BE) an. Damit werde die strategische Führung
gestärkt und die Fachkompetenz in den Gremien erweitert, so die Partei in ihrem
Jahresbericht. Zum neuen Generalsekretär hatte der Zentralvorstand bereits einen Tag
vor der Delegiertenversammlung Gabriel Lüchinger gewählt. 51
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Linke und ökologische Parteien

Auch bei den Ständeratswahlen 2019 verzeichneten die Grünen positive Resultate: Die
Partei gewann vier Mandate im Stöckli hinzu (neu: 5 Sitze). Der Ständerat wurde somit
grüner und weiblicher, wie die NZZ berichtete. Gewählt wurden vier grüne Frauen (von
insgesamt 12 Frauen im Ständerat) und ein grüner Mann (von insgesamt 34 Männern in
der kleinen Kammer).
Im traditionell bürgerlich wählenden Kanton Glarus eroberte der grüne Kandidat
Mathias Zopfi überraschend einen Sitz im Ständerat. Er holte 252 Stimmen mehr als der
Bisherige Werner Hösli (svp, GL). Im den zweiten Wahlgängen gelang den Grünen, die in
den Kantonen Bern und Zürich um einen weiteren Sitz kämpften, jedoch kein Sieg
mehr: Die Kandidatinnen Regula Rytz (gp, BE) und Marionna Schlatter (gp, ZH)
verpassten den Sprung ins Stöckli. Regula Rytz war rund 13'000 Stimmen von der Wahl
entfernt und Marionna Schlatter lag 70'000 Stimmen hinter dem Bisherigen Ruedi
Noser, der wiedergewählt wurde. 52
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Verbände

Industrie, Handel und Unternehmer

Viele Gewerbe- und Unternehmerverbände, darunter auch Economiesuisse, lehnten
die Selbstbestimmungsinitiative ab. Economiesuisse argumentierte etwa, dass rund
600 Wirtschaftsabkommen der Schweiz – darunter beispielsweise bilaterale Verträge
mit der EU oder Freihandelsabkommen – bei einer Annahme der Initiative gefährdet
seien. Gestört fühlte man sich ob diesem Argumentarium in der Weltwoche: Glaube
man den Aussagen des Verbandes, so steuere die Schweiz bei einer Annahme der
Initiative auf eine «wirtschaftliche Apokalypse» zu. Auch die SVP kritisierte den
Wirtschaftsverband scharf: Thomas Matter (svp, ZH) warf der Economiesuisse gar vor,
sie wolle die direkte Demokratie abschaffen, wie das St. Galler Tagblatt berichtete.
Heinz Karrer, Präsident der Organisation, tat daraufhin die Kritik Matters als Polemik ab.
Die einzige Gefahr für «unser funktionierendes System», so Karrer ebenfalls im St.
Galler Tagblatt, sei die Initiative selbst.
Dass die Argumente von Economiesuisse «Quatsch» seien, fand aber auch FDP-
Nationalrat Thierry Burkhart (fdp, AG), wie der Sonntags-Blick berichtete.
Economiesuisse verwende stets die gleichen Argumente, wonach die Schweiz auf eine
wirtschaftliche Katastrophe zusteuere, würde nicht entsprechend abgestimmt. Diese
Rhetorik sei nicht glaubwürdig und verfehle die Wirkung. Dennoch, so Burkhart weiter,
sei es wichtig, dass die Initiative auch von der Wirtschaft bekämpft werde.
Kaum Unterstützung erhielt die Initiative ferner vom SGV, dessen Delegierte die Nein-
Parole beschlossen. Der Gewerbeverband des Kantons St. Gallen wich freilich ab und
gab die Ja-Parole heraus. 53
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